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in einem Monat. Wer ein Haus ans eigenem Grnnd baut,

von dem nicht Weg und Steg auf die Landstraße führt, der

erhalt kein Holz."
Spärlich sind im Ganzen die Urkunden ans jener Zeit,

welche den Einblick in die damaligen Verhältnisse ermöglichen,
und nur dürftig ist die Belehrung derselben, wie man es zu

Wege brachte, das gemeine Wesen in den schweren Heimsuch-

nngen durch Hungerjnhre und Kriegsverheernug gesund durch-

zubringen, lieber der Frucht blieb die Mühe der Pflanzung
unbeachtet; aber in einem Punkte laufen alle Wahrnehmungen

zusammen, in der allzeitigen Bereitwilligkeit des einzelnen Bür-
gers dafür, daß das möglich werde, wie sehr ihn auch die

Sorge für den eigenen Hausstand drückte, und darin, daß für
sein thatenmuthiges Aufraffen für beides das Gedeihen nicht

ausblieb.

So ausgestattet, steht Ermatiugen kurz darauf und in
unmittelbarer sz-olge an das materielle Wiederaufleben nach dem

Schwabenkriege an der Schwelle der Reformationszeit.

Aug. Mayer, Notar.

Geschichte
der vor- und nachreformatorischen thnrgauischen Kapitel.

I. sshiirgnilischt vorrrsormàisllit Kapitel.

Erst seitdem in Folge der allgemeinen Verbreitung des

Christenthums in den Landgemeinden die Zahl der Pfarrkirchen
sich gemehrt hatte, entstanden die sogenannten Landkapitel sEn-

pitnln rnrnlin). Sie hießen so im Unterschied von den Dom-

kapiteln, d. h. den Kapiteln bei einem bischöflichen Doine. So
lange die Zahl der christlichen Kirchen aus dem Lande in der
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Nähe einer Stadt, in der ein Bischof wohnte, noch klein war,
stand die Ueberwachung nnd Leitung der Geistlichen derselbe»,

sowie des Armenwesens nnter dein Bischof dieser Stadt und

einem Mitgliede des Domkapitels, das Archidiakon hieß. Die
Statuten des Domkapitels in Konstanz bestimmten ansdrück-

lieh, ') daß die Archidiakonen dieses Sprengels nur ans der

Mitte der Gnuonicn, d. h. der Domherren, durch den dortigen

Bischof gewählt werden sollten.

Seitdem die christlichen Gemeinden sich mehrten, was seit

dem achten Jahrhundert der Fall war, wurde es nöthig, die

Zahl der Archidiakonatskreise und der Borsteher derselben, der

Archidiakonen, zu vermehren. Die Archidiakonatskreise wurden

dann unter die Domherren vertheilt und erhielten oft die Na-

men der frühern Gaue. Das Bisthum Konstanz, eines der

größten deutschen Bisthümer, hatte schon im dreizehnten Jahr-
hundert 19 Archidiakonate und 64 Dekanate. H Die Unter-

beamten des Archidiakons waren die Vorgesetzten des Land-

kapitelS: der Dekan und der Kammerer; der erstere war Prä-
ses desselben und der letztere sein Stellvertreter und zugleich

Perwalter der (ünnrvrn oder liurs» onlnsrnn, d. h. des Ka-

pitelfonds, der ans Bußen der Kapitularen nnd ans Geschenken

') XonMrt, vxisv. käiimt. II. <i«i7. Die Archidiakonen an bischöf-

lichen Stiften sind von den Archidiakonen in Städten, d. h, dem ersten

Helfer des Hauptpfarrers zu unterscheiden. Der erste Helfer am Groß-
Münster in Zürich hieß bis vor ein paar Dezennien : Archidiakon, und
in Basel beißt noch jetzt der Helfer am Münster, der ehemaligen bi-
schöflichen Kirche: Obersthelfer.

") Die Namen der Archidiakonate und der dazu gehörenden De-
kannte und Pfarreien finden wir zuerst in dem interessanten libeu-

Naciiuutiunis von l'275, das zuerst im ersten Band des Freiburger
Diözesanarchivs abgedruckt wurde. Das Original wanderte seiner Zeit
nach Aufhebung des Bisthums Konstanz und der Gründung des Erz-
biSthums Freiburg von .Konstanz mit andern bischöflichen Schriften
in das Archiv des letztern Bisthums.
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von freunden des Kapitels geistlichen und weltlichen Standes,

z. B. für Anniversarien, gesammelt und vermehrt wurde. Bis
zum sechszehnten Jahrhundert wurden die Kapitel immer nach

dein Wohnorte des jeweiligen DekanS genannt, und hießen

daher zu verschiedenen Zeiten, obschon sie immer denselben lim-
fang hatten, anders; z. B. hieß das Kapitel St. Gallen auch

Arbon, Rorschach n. s. w., das Kapitel Wvl auch Lentmerken,

Bußnang, Sirnach, Lichtensteig i das spätere Jranenfelder Ka-

pitel auch Gachnang, Elgg, Wiesendangen, Tnrbenthal cc.; das

Kapitel Dießenhofen auch Ltcunforn n'. Erst später behielten

sie einen der frühern Namen.

Was den Namen Dekan < Dechant und dessen Bedeutung

betrifft, so wurden nach Ilnüßno INurn. cln clisvi^Iinu cw-G..

Inb. ll. § .'>)«». in Städten und Dörfern gottesfnrchtigc Man-
ner, Laien, aufgestellt, die nachlässige und träge Ortsbewohner

zum fleißigen Dienste Gottes ermähnen sollten; diese hießen

Dekane. Auch hieß so bei den Domkapiteln der ArchipreSbpter

)d. h. der Aufseher), Regent in Stellvertretung des Bischofs
bei den gottesdienstlichcn ,Funktionen. »'» Der zweite Kapitels-
beamte, der Kammerer, erhielt nach seinem besonders ökonomi-

scheu Dienste, der Besorgung des Kapitelfonds, diesen Namen.

Was den Umfang der thnrgauischcn Kapitel betrifft, so

blieb derselbe von Anfang an bis zur Reformation immer der-

selbe. Geistliche von Pfarreien, die einem Kloster oder einem

Stifte mit ihrem Berwögen einverleibt worden, und die daher

nur als vicmrii des Abtes oder Propstes galten, sei es, daß

sie Mönche oder daß sie Weltgeistliche waren, wurden vom

Kapitelsbesuch ausgeschlossen.

Ltach dem obeit erwähnten lün'r Ucwtmntionw von 1275

ch Siehe Nheimvalds kirchliche Archäologie, S. 47, und Herzogs
theologische Enciiclopndie (1. Ausgabe I. M5).
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gehörten zum Archidiakonat Thurgau folgende fünf Dekanate

oder Kapitel: 1. Arbon; 2. Lutmarikon; 3. Wisendangen;
4. Dießenhofen und 5. Tinhart. Dem letztern Kapitel waren
aber nur Pfarreien aus dem spätern Zürichgau zugetheilt. Wir
berücksichtigen es, weil dessen Kreis nur zürcherische Pfarrer
bildeten, nicht weiter, sondern nur die vier ersten.

Sehr wahrscheinlich bildeten bei Entstehung der Dekanate

die Pfarrer eines Gaues ein Kapitel. — Ueber die vier zuerst

erwähnten thurgauischen Kapitel erhalten wir aus dem lilior
ciooiinntionis von 1275 die erste sichere Kunde. Es bildeten

nach demselben folgende Gemeinden:

1) das Dekanat Arbon: Xrdoirn, 8tvinn t Steinach),
Glntto (Dberglattl, LorM fbei St. Gallen), Kulmen.. 81. .In-
nolsi, 8t. Uoonnrcki. 8t. ^lnoln, 8t. Gsrvnlcki (Knplaneien in

St. Gallen), Goldn zGoldach), Rnnrnnnssiorn, ^InntiZsU,
HììMvvile, lleriàvvs, Xppkìv«Uv, kosà», lloelrsts fSt.
Johann Höchst), Xickornünrron, 3t. bllckis tSî- Iiden bei

St. Gallen), Gsiornsiurron, düttin^kn, 3ninsiri, VVuil-

Irircllr, XnirsnrvNv, 4on8rvilo, Lrm»tÌQMv, 8t.
ckGnrnn Hanf der Insel Reichenau), Ilonnovs,
IZirsiiGron >Binvinken), Ätornsiork, Dnl, Lornnnolr, Uni-
pnGi, üipi8Lopn1iseölls HBischosszell) ;

2) das Dekanat Lutmarikon: Dàrnrioon, dcnnss,
5Vi1kvfSchônholzerswilen), NnAoìt^psroli, I4ntÍ8pnrc4r, llus-
sonnnvkr. >Vupz)vnorvo, llollotsrvilv hDberhelfentschwil), XI-
koltrnn^o, 8t. ^lni'Anrete hSt. Margarethen bei Sirnach), 5Xi1o

fWplj, 8irnue1i, 11nilsr8vilv tNiederhelfentschwil), Xilvlr-
bornir, ^lvrvilv, IVàvilv, Oapvlv, (Zauàvrsvilv, àiptsv-
vollo fHeiligkreuz), 1»ln8vnnnolr >Vioßnang), Uin^svilsr,
Lut^rviler, Xossolorvo, Risivntznà, 1ns8snnnà, In à
Grvo (Au), Dasinl, lutl'sntzrunnvn, Ointrvilor, Lottrvi8on;

3) das Dekanat Wisendangen: 5XisonàrMir,
(Inc-inznnnà, GnorvÂnIr hAawangen), LràinMn HDber-
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kirch bei Frauenfeld >, 44uulort HKirchberg), Oustort, ^VsnAkn
sWengif, Uiklràskk, Mlort, 777ilkv HWyla), ^olZorvs HElggf,
DurUntuii tTurbenthalf, Ztatts HSchlatt bei Elggh, tzeälk

lZellj, àsvkvs;
4) das Dekanat Dießenhofen: Oikssknlroken, Ri-

nova, Oouttsn. gvnrtîîu HParadies), önsnriinIiuAan HBasa-

dingen), Llnssn, Xüntron, IIüOvilkr, LolrlattinAkn, Lurvii
(Burg), Osklremt^k, ^lankurron hMammern), LtkkRkUoron,
UlonUkrA ; Homburg), NrUirnin, OuprscUtsvitkr HLippers-

wilen), ^Vinvkieikn, OsklinAkir, Ilüretkim, ^VnAknIrriLkn.
Zum Dekanat Tinhart gehörten meistens Pfarreien im

fetzigen Bezirk und in der Umgegend von Winterthur.
Wie man bei der Uebersicht über die vier Dekanatskreise

bemerkt, find mehrere damalige Pfarreien, z, B, Schlattingen,
St. Margarethen, Au, Betwiesen, Schönholzerswilen und andere

später entweder Filialen oder aus Pfarrkirchen blos Kapellen
geworden, die mir hie nnd da versehen wurden.

Die Kapitel durften sich ihre Statuten selber geben; nur
mußte dafür die bischöfliche Genehmigung eingeholt werden. Sie
handelten über die Zahl und die Zeit der jährlichen Sitzungen,
die Art und Weise des Beginns, die Wahl der Kapitelsbeamten,
die Zensur, das Verhalten beim Tode von Kapitnlaren, die

Verrichtungen der Kapitelsbeamten und anderes mehr. — Von
den vier vorher angeführten Kapiteln sind nur noch vorhanden
die Statuten des Kapitels Leutmerken oder Wpl von 142lt, die

aber nur eine Revision von ältern Kapitelsstatuten find; ferner
mehrere Paragraphen von den Statuten des Kapitels Arbon.

Wir theilen die erster» mit. H Sie haben den Titel:

HtsUà usrmnK/UD« (Dr/i/UU/ tOOno htTUlch.

Otto Oki kOVpostoliknk g'ratin Opiskopus Gon-
«tnntiknà Onivkrms kt 8in«mli« LVristi lRUkIUms, pran-

U Die Statuten des Kapitels Wyl uon l4?ü fand ich seiner Zeit
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sontilzns ot tntnris, intrn soriptorum notitinm ot sin-
cnn'nm in Domino GIrnritatom. Gnm Uiiooti noUis io

('làto Doonnns, Gnmorarins sinK'nInjuo Oonàtros (la-
pitnli Dooanatns in ^Vvla, nostrao Gonstantionsis Dioo-
voà «à Inndom ot Uonorom Doi ot salutoin iìnimarunì
1i«!olinm, vivontinm ot dolnnotornm, nlim oortns looormt
ordinationos ot statnta por stnoadam klenrionm toliois
nnmroriao Ilsdsoosnlm Gonstantionsom praodooossorom
nostrum oontirmata. pnao tain ognsilom (lootratorni-
tatis. <jua>m sinnsnlnrinm Gonlratrnm statni lrono et pros-
pi'ro, noo non konoàti et morilnrs sàdritor vonsnlo-

dàr. Xuno <>uidoiii ox prnodiotis stàà pro istis
tennporilins statni «'jnsdom oollàtornitstis nt nodis ex-
titit oxpositnm oportnna et ntilia immutarnnt snd irnfns-
modi nt sopnitnr tonoro.

> Driino I<chtnr statnornnt <jnod online rooipi dodot
in (lontràoin nisi prins laoiat oorporalo Znornmontnm,
<piocl sunm donolicinm sànimstrnvont alrscsno «I<>I<> et
Irando et omni spooio svrnoniaoao pravitntis.

2) Item tprod pro>)oudniam snam non nrinoravorit
noo minoraro prnosnmat, rpnrm ni) antipno ipsi prne-
Uondào dnil soiitnm ost et oonsnotnm.

4) Item cprod nee per se nee per intorpositam per-
sonam snpplnntnvorit emn. in onfris toenm snooossit.

4> Item quod oonsilia soorida. «iiota et taota (.'u-

pitnii praodioti extra Gapitrdnm midi aiirjnotonns oxis-
tonti extra Dapitnlnm rovolaro prnosnnlnt.

im Archiv des katholischen Untcrtoggenburger-Kapitels, sowie in einer

Abschrift im Stiftsarchiv in St, Gallen (Gewölk I). Kasten 5, Zelle
14), Nach einer Notiz auf dem ersten Exemplar sollen die frühern
Statuten von Bischof Heinrich III. (1356—1386) bestätigt worden sein.

Unrichtig ist aber, wenn beigefügt wird, dieser Bischof habe dieses

Kapitel eingerichtet.



49

5 j Item puod odedint Deennu Deennntus prnodlotl,
pui pro tsmpore luerit. tnm in spiritnnlibrm punm etinm
in timpornlidns lieitis et lmnestis.

<ij Item cprod llrmlter et tlcleliter sine dole et trnude
ot)sei'vet stntutn (lnpituli editn ot edencln.

7) Item (prod omnes (tontrntres dieti Deennntus
dnnlms viednrs in nnno, sedieet term o, post testnm
dentornm I'elri et I'noli r4pnstvlorum. et term o, post
lestnm Omirium Zanetorum (lnpitulnrlbns eonveinre de-
bent nd loenm n Deenno et Lnmernrio ipsis (leputntnm,
enm supperpellleevs srds, jeprni et prnepnrnti nd Idlssnm.

tit (pnmrvnnpne Deennus jusserit ledere- inissnm.
Ineint enm obedientin.

9) dt nd minus cprntuor missne pernMutur, sedieet

nun pro del'nnetis. nnn de Kpirltu Lnneto, nnn de tem-

pore, et nnn Mssn pnblien de llentn Vir^ine t'estive

enm notn.
t)j dt <)nod omnes et slnAuli (lvntrntres nd pnldi-

enm l^Iissnnr otlernnt. (pnliket nnum dennriuin nsunlis
monetne.

II> dt Irns oblntiones eedere clebent Deeanu. si

t'rnnlt prnesens.
12> Item si non tnerit prnesens. tune eedere dedent

tdnpitldo.
13j Item tinitn putdien Nissn lneipintur n. Deenno

vet (lnmernrio Vir>ilin mortuornm. et perdeintis 4 lee-
tiandnrs et lnndidus. pnidus omnibus pernetis neeednt

Deennns et sin«nli Dontrntres nd loenm Dnpdnli et ild
ljuernt Deennns sub tormn serutinii n sinfiiulis (lont'rn-
trdnrs de exeessdnrs eorri^endis.

14) dt si (pns inter Dontrntres inventus tnerit pn-
dliens tndernnrins, vel mnnitestus eolrnlntntor, vel ne-
Fotintnr, vel lnsor. vel eolmlntntnr tndernnrum, vel nlio-

»

Thurg. Beiträge XXVI ^
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rnrn oxovssunin onorininni rons ot oontrn donorom oiori,
<>no<i iiinin Doonntis onin oonsonsn Dontrntrnin ot pirro-
ltipno sonioris partis oorri^oro potost in pootin otinne

poonninii ot spiritnnii. Dt si iìioin rous noiiot odociirt'
in paonn siizi in)nnotn n Doonno ot Dnpitnio, tnnc:

i<ioin rous n Onpitnio prnosontnri potost Donrino tircii-
nnrio vol sno Vàrio sud oxponis ipsins rvi. »)

13) Itonr <^nionn<pio Oonlrntrnrn in prnodiotis <iuo-

kns Dnpitniis son Donvoontionidns inociio tonrporo in-
Wrvvnwntidus non intvrtuvrit,, nisi rito vxnusàr, cladit

pro poonn tros solidos donnrinrnin Donstnntionsinin, ot

soivnt prnndinrn.
10) itonr stntnitnr, Dnpitnio onronto Doonna vol

('nnrornrin. Donirntros oonvoonri dodont.
I7> lit «pnountpro voontns nnn vonorit. oxtrn oioo-

tiono onroint.
Dij lit c^uod nniins oÜA'oro potost, nisi prins oston-

àt voi inrnrodinto ostoinint snnnr invostiturnin, soon-
rntiononr son indnoins.

10) Itoin c^nod nniins rooipi noo oii»r dolrot in Do-
onnuni son Dnnrornrinnr, nisi tnorit Doctor Dooiosin«;
<>ioti Doounntns xoi porpotuns inonrntns. Dt irnjnsnrodi
oiootioin's iiori doiront snir irno inrnrn, «prod «priiiirot
oÜMt in Doonnnnr son Dnnrornrinni, (pronr soonndnnr
oonseiontinln snnrn donum ior«> orodit dnpituio dioti

°) Nach den St. Gatter Statuten heißt es: Doonnus oxesssns
nnnoros trairmn kadot cvrrÎAvre ntpoto si Dbernas lucios ineon-
snotos vol viostos !«nt tnnsnrnin oltN-ionü ordin! «totornilt in d>>-

ooirios vel nnilioros. .juvkne.s ot snspootas uiinis tro«piontant,
lit si nooosso tnorit in ins o> nliis nmjoriiins Dpisonpo <7m>-

stnntionsi «iotorro. in >p»> snn oonsoiontin nnorntnr noo onndoni
eonsiiloratn )nr:nnontn prnostito por s«' ot stntntis svnn6nii>>ns do

ottioio doonni.
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Doonnàts, nol)Ì8 ot- l'lctoloZino noàno dnn8tnntion8Ì
ntiliorom. °)

20) Itom ststutum <!8t. csnod oinnis lìootor Loolosino,
dàdvns in valorv àovom mai'vuruin <ìvdet âîìrv dovà-
ti'idns UNNIN Inrvuin rolootiononi, vol NNNIN liitt'ttln tl«!-

nariornin don8tnntion8Ìnin. Inourntus xoro clooom 8oli-
<ìos à'imriorum donstantisusiluii. Inààtu^ vvro Pà-
<^ne 8olido8 inonotno prnocliotno.

21) Itoin stàitum o8t, (jucxi doinoops nnu8MÌ8-
<^no Rootor 8on perpstuus Vionnius ir Oooetnc» doUot in-
dnoi son u»ni in vornin ot ottn^ornloin po88088Ìonoiil
8ni Uonotioii.

22) Lt oi) line itlvin tìvotor 8vu pvrpoà« Viosrius
duno doUol ldoonno nnuin tloronum lìUononsonr pro 8UÌ8

lndorilins ot ount onin 8itÌ8 oond)utori1)N8 inr^o lolinor«!.

22) Itoin 8tntntnm o8t, c^usxl inortuo nno dontrntno
Ovoanus sou damoraà-« doUot ot»nvovsro vivinivrsg don-
trntno8 cjninc^no vol sox nd dopo-dtianoin iilin8 doànoti,
(^nnnto ÌI0N08ÛU8 Iw^it ooloUrniulnm 8Ìinilit<n' «dinin
tioni dodot in vioosiino «d 8optimn.

2dj ltom «^nad 0!ontriìtro8 ool«'l)i'nnto8 dopo8Ìtionvln
soptinrnm vol trioosimnin lnr»o rotioi doUont <lo rodu8
ti'ntrÌ8 dot'unoti. Ki v«>rv adoo pnnpor oxistit, <>nod don-
àtr«8 d>> i'ol)N8 8NÌ8 rotioi noijnonnt, tnno I)ocmnn8 ot

°) Ueber die Dckanntswahl bestimmte das li>>or statutia-um oa>>.

di. (lallonsis. ^aod oo<l,oit>' vol doovdonto Dooano oontrotros ojns-
dom OooamUus act oonvooiitionom slam«oarii statim mono» oon-
voiûxrit ,>t >si mvi'tmm ost. nbsoc^uias ip«ins doNiiioti ovtobroilt
rovorontor. tiuitms rito ^oraotis statim ad olootiouom idtoriiis
vol ijnam î>ri»s oommoâo so potuoiint xor ipsos lsKitime provv-
di>tnr, ita >^iii>l (jiiis^no in oonsoiorNiain mmm ot obtosiaticmom
divini ludioii onm olioat. ^»oin >Iomino Uimstîn>tii>nsi ot Oapi-
tnlo ooritrati'lim orcslat osso moliorom.

»



(iuinsrurius cis rsdus (iunrsrus «t. dnpituii cisdsnt rs-
iìssrs donirutrvs, itt prusciisitur.

25) Itsin cpii<icjnic! in disposition« donirutris svptiino
st triossiino oiksrtur st soinpurutnr in iisoissiu, sscisrs

(isdst dursus durnsrus st dupituii.
26) Itsin cpciiikst donirutsr cisdst IsZsrs dontrutri

rnortno Uissus tunsruiss st trss Vistliius st iiudsrs ins-
m orinin sjus psr unnuni in dunosiiis st in ciivino oliisio.

27) Itsin stututuin ost cpioci cissscisnts nno don-
trutrs rsüsi nsc>usunt, tnns Osounus st duinsrurius cis rs-
bus suis osàsrs cisdst Osouno unu iidru cisnuriornni.
Itsin duinsrurio ung, iidru iiuiisrsnsium. Itsin dupitnio
viZinti Minons solicit cisnurioruin. itsnr pscisiio sscisrs
<>sbsnt c^uinMs solicit <isnurioruin.

28) Itsin stututnin ost, cpioci puilidst donirutruni
<iurv cisizst pscisiio ssx soiicios cisnurioruin donstuntisn-
siurn pro suiurio suo sinKuiis unnis.

29) Itsin dunrsrurio sonrnritti cisdsnt onrniu dupi-
tulo prueciisto ciutu ssu isZutu, ciunciu ssu isMiuiu. Lt
cpioci sinAuiis unnis tsnstur rscicisrs rutionsnr civ psr-
osptis Ossuno st dupitc6o insnrorutis.

36) Ossuno vsro cissscisnts onrnss dont'rutrss ciisti
Dsounàis uci ipsius sspcrituruin oonvsnirs <isi>snt uci

iiisisnduin oinniu pront snpru cis sspuituru donirutrurn
«st iuoicis prusnotutuin.

31) Itsin stututuin sst. Dssuno cissscisnts dupitnio
sscisrs cisdsnt viAinti cpnncpcs soiicii cisnuriaruin, du-
msrurio vsro crnu iii»ru cisnurivruin donstuntisnsiuin,
pscisiio vsro, nt supru ciistuin sst.

32) duinsrurio vsro cissscisnts Dssunus rssipsrs cis-

6st sisut cis siinpiioi dontrutrs, dupitnlo «iuri cis6snt

tris)M u st c^uincpis soiicii cisnurivruin.
iiuss omoi i> st sin^uiu supruciistu uiz oniniizus (ion-



trutridus prueàieti Deeunutus perpetuo sunt odservundu
tirmiter et tsnvndu.

Lie puopue ex purte pruedietorrmr Deeuni et (lu-
pituli Deeunutus in XVilu pruedieti, ut stututu prueâietu
omviu et sinful» uà perpetuum ipsorum et suornm vue-

eessorunr odserxuntium uuetoritute ordinuriu uut!>ori/ure
rutitieure et enntirinure «lienureinur extitit supplivutuin.

Xos vere uttendentes, prusâietu stututu rutionudiliu
tore et juri eonsonu uo dono et prospers stutui Lion-
truternitutis prueâietue, immo tum unimuruin suluti, puvd
Ironestuti olerieuli puum plurimum protnturu, iàeirvv eu
omniu et sinKul» u«I instuntem pvtitionvin ipsorum De-
cuni «d (lupituli in >Vi!u prueclietorrim uutdoritute ordi-
nuriu et ex eertu seientiu in Dei nomine praesentikus
upproduinus, uutdoriiîumus, rutitioumus et oontirmumus.
Xee non ipsu rutu et »rutu inxiuludiliter !>u>>emus et
Irudedimus tirinu, isulvo tumvn nodis et sueovssoridus

nostris, si iinposterurn stututis et eonstitntionidus prue-
seriptis uddere, sudtrudere son inrnrinriere <p>idpuid de-
ereverimus, puod u d i«I tueiendum puundoounpuv vn-
luerimus eontirnrutione nostru pruescriptu non ndstunte
plenum dudeumus et lideruin pntsstutem.

Drueeipientes nilrilominns oinnidus et sin^ulis Ins

inseriptis pruesentidus puriter et tuturis, et speoiutiter
Deeuno, Dunnn'urio et (lupitulo dieti Deeunutus in ^>ViIu

et ipsorum sueeessoridus universis stututu et eonstitu-
tiones, ordinutiones pruedietus et pruedietu oum enrunl
etteetn pront supru speeitieutu sunt et express», in vir-
tute Nunetue Ddedientiue sud poenu exeommunieutionis
et Ins litteris speeilieutis et expressis invioludiliter ut-
pue tirmiter odservuri, eontrudietione puulidet non ot)-
stunte,

Ilt nilriloininus omnem deleetum si puis in prae-
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nus-sis vvl virvà Movismoàv rvxeritur s«u rvpvriri
poss-ot ^u^plomus ot snpploli>iinrm antlroritnto nostril. 01'-

dinnrin pi'iìosontium >>or tonorom ncllriditis otinnr in ot

^npnr pimoinissis omnilius ot sine-'nli-s xnmsiornnr »'nstunin
snlvnniwtibus àsditis ot oonsnotis.

In c^noi'nnr omnium ot sin«'uIorum pruomissol'um
t.ostimonium ot ro!»ori> tirmitutom sirMum nostrum Ist»i>-

lînpnln cluximus pr»«svnt.iì>us nppxmclonclum. vàin Gon-
stuntino >Vnno Domino Nillosimo <>un<lrin<>'ontosimo vi-
oosiino nvno, clin msnsis Doln'uurii vinnsimn soxtu. in-
(liotiono soptimn.

Das Kapitel Wpl erhielt von verschiedenen Wohlthätern
ans dem Thurgau und Toggenburg, Adeligen, Geistlichen, Pri-
vaten, darunter Schultheißen von Lichtensteig, Geschenke, ohne

Zweifel für Seelenmessen für sich und ihre Verwandten, die

bei den Kapitelsversammlnngen gelesen wurden. Es sind in
einem noch vorhandenen Hefte unter dem Titel: ITmclntoros
siv« tzonoluotoros nostri Gupituli mit der Jahrzahl 1521

64 Geschenke ohne Angabe der Größe der jeweiligen Gabe

niedergeschrieben; eines der letzten aus der Reformationszeit
darin notierten Geschenke ist das des Pfarrers Niklaus Ueli

in Bußnang. Von thnrgauischen adeligen Wohlthätern sind

darin notiert: Frau Elsbeth, Markgräfin von Hochenberg, ge-

borne von Montfort hin Grießenberg), Johannes Muntprat
von Lommis und Elsbeth Hnndbpß, seine Frau tzdie auch 1436
die Liebfranenkapelle in Lommis stiftete >; von Geistlichen: De-

kan Eglolf in Leutmerken (1426). H

Die Kapitel führten auch ein Todtenregister ihrer „Vrü-
der." Dasjenige des Kapitels St. Gallen findet sich im St.
Galler Stiftsarchiv, Band 724 < Gew. E.j.

st ES findet sich dieses Verzeichnis im Deknnatsarchiv des kath.

tlntertoggenbnrger Kapitels.
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Die Kämmerer der Kapitel mußten auch gegen Entschä-

digung sowohl für den Bischof als den Generalvikar Steuern
nnd Abgaben einziehein 1. die uoimolutivuuL upisLopulv^
l Bischofstrost) für den Generalvikar; 2. das ^udsiàur vlu>-

ritutivuru «Liebeshülfe«, eine zeitweise von Kirchen und Geist-

lichen für den Bischof bezogene Steuer; 5. die duuuul«^
«Bannschatz, d, h. die Bußen für begangene Hurerei, welche die

Geistlichen von den Schuldigen einziehen mußten); 4. Abgaben

für andere guru spi^opnlin. Die bedeutendste Abgabe, die

der Bischof erhielt, waren die sogenannten primi truvtus, d. h.

die ersten Früchte «die erste Fahresbesoldung), die neugewählte

Geistliche geben mußten. 1505 bezahlte das Kapitel St. Gallen
171 Gulden 13 Schilling Bischofstrost und das Wister Kapitel
«>«! Gulden 5 Schilling. Die einzelnen Pfarrer und Kapläne
mußten damals von 8 Schilling bis 1 Gulden nnd von 1 Gnl-
den bis 4 Gulden bezahlen.

Nach dem lidur Kuuuulis vom Bisthum Konstanz von
1324 erhielt damals der Bischof vom Kapitel Nennforn-Dießen-
Höfen als Bannschatz 17 Pfund 3 Schilling, vom Kapitel Sir-
nach-Wpl 8 Pfund 17 Schilling und vom Kapitel Franenfeld
14 Pfund 10 Schilling»

Für Aufbewahrung der Schnldtitel und anderer Schriften
der Kapitel hatte der Kammerer eine Kapitelslade. H 1453

war zwischen dem Kämmerer als Kollektor des Bischofstrostes
nnd dem Archidiakon ein Streit, betreffend den Bezug der

Summe, die bisher 31 Pfund Denare war nnd nie mehr.
Davon erhielt der erstere 170z Denare und der letztere 13stz.
Damals verständigten sich beide dahin: der Kollektor «damals

Johann von Berg, Pfarrer bei St. Lorenzen in St. Gallen)

4 St. Galler Stiftsarchiv, id.. Es finden sich darin auch Quit-
taugen von 1392—1524 von obigen Abgaben, welche die Kammerer des

Kapitels St. Gallen an die bischöflichen Beamten in Konstanz bezahlten,

v. Arx, Geschichte des Kantons St. Gallen 2, 634.
«
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soll 17 Pfund Denare und der Archidiakon 14 Pfund Denare

erhalten. So geschah es damals.
Das Kapitel St. Gallen gründete laut Beschluß erst 1454

eineu Kapitelsfond; seder Kapitular mußte vom Herbstkapitel

dieses Jahres an und in den folgenden vier Kapiteln dem

Kammerer dafür einen Gulden übergeben.

Sowohl der Bischof als die Archidiakonen erließen hie

und da an die Dekane zu Handen ihrer Kapitel Weisungen
und Befehle. Wir führen einzelne derselben an das St. Galler-

Arboner Kapitel an: 1454 befahl ihm der Bischof, die Kapitels-
statuten genau zu halten und die vorgeschriebenen geistlichen

Kleider zu tragen; 1454 befahl ihm der Archidiakon, in Au-
kunft jährlich 15 Pfund 5 Schilling lmnrmlss zu zahlen. Der
Bischof erlaubte 1495, Gebesserte von der Sünde der Unlauter-
keit loszusprechen; 1497 wurde vom Bischof bei Herausgabe
eines neuen Breviers befohlen, nur solche Missalien zu kaufen,

die vom Bischof herausgegeben oder genehmigt worden seien.

Nur selten wagte ein Kapitel, dem Oberhirten entgegen-

zutreten. Wir kennen aber doch auch ein paar derartige Fülle.
Als 1249 der Bischof von Konstanz dem Benediktinerkloster

St. Johann im Toggenburg gestattete, die ihm inkorporierte
Kollatur der Pfarrei Kappel sbei Wattwil) durch einen von

seinen Konventualen versehen zu lassen, erhob sich der damalige
Dekan des Kapitels Wyl hder Pfarrer in Leutmerken, im Na-
men desselben) nicht nur dagegen, sondern ließ sogar die Kirche

Kappel mit dem Interdikte belegen H12K9). Der Bischof er-

laubte zwar aus Bitte des Abtes dieses Klosters, den Gottes-

dienst in Kappel bis Galli dieses Jahres wie in der letzten

Zeit versehen zu lassen, aber unterdessen nach seinem Anerbieten

bei ihm nachzuweisen, daß er dazu berechtigt sei, die dortige
Gemeinde so versehen zu lassen. >°)

Wegeli, Toggenburg. Geschichte l, W ff.
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Ein zweiter Fall betrifft das Kapitel St. Gallen. Ohne

Vorwissen der kirchlichen Oberbehörde stellte es im Frühlings-
kapitel 1525 in Rorschach 17 Artikel auf, die über Predigt,
Messe, Verehrung der Heiligen, Unterschied der Speisen, Bann,
Benedizirung des Taufwafsers, Herumtragen der Hostie, be-

sonders am Fronleichnamsfeste, Dispensations für Ehen, Taufe
ohne Chrisam und in deutscher Sprache, letzte Oelung, Jahr-
zeiten und Opfer so ziemlich dasselbe enthalten, was damals

Zwingli lehrte.

Das Kapitel theilte sie freilich nachher dem Bischof Hugo
in Konstanz zur Prüfung und Genehmigung mit. Diese er-

solgte natürlich nicht, dagegen, ohne Zweifel auf die bischöfliche

Verwendung, ein ernstliches Verbot der katholisch gesinnten

eidgenössischen Oberherren, die nicht einmal den anwesenden

Ausschüssen des verklagten Kapitels eine mündliche Vertheidig-

nng und Rechtfertigung desselben gestatteten. In der schrift-

lich eingegebenen Vertheidigung bemerkte dasselbe, sie seien zur
Abfassung derselben genöthigt worden, theils durch die Unord-

nungen der sogenannten Leser hwiedertüuferischen Prediger),
theils durch die Drohungen sowohl von einzelnen Gemeinden

als Obrigkeiten in einzelnen Herrschaften ihres Kapitelkreises,
die ihnen schwer gedroht, sofern sie nicht ans der Kanzel lehr-

ten, was mit Grund von der heiligen Schrift beider Testa-
mente bewiesen werden könnte. ")

Die Lade des Kapitels St. Gallen, mit dessen Statuten,
päpstlichen Privilegien, Schuldbriefen u. s. w. wurde sorgfältig
den Augen des AbteS im Kloster St. Gallen entzogen. Im

") Siehe Band 1, 1a der eidgen. Abschiedssammlung, S. KP!

und 692, und 719 und 719. Die vier Herrschasten, die das Kapitel
St. Gallen-Arbon umfaßte, waren: die Stadt St. Gallen, die alte

äbtisch-St. gallische Herrschaft mit einzelnen toggenburgischen Geinein-
den, Appenzell, einzelne Gemeinden der obcrthurgauischcn Landgraf-
schaft Tlmrgau und von Oesterreich.

»
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Zahr 152L übergab man dieselbe zur 'Aufbewahrung zuerst

dem Leonhard Keller und dann dem alt-Dekan Hermann Mi-
les in St. Gallen, von wo sie nach Appenzell wanderte und

dort dem appcnzellischen Rathe übergeben wurde.

Als 152 U das Wyler Kapitel sich auflöste, nahm der

Wyler Rath dessen Lade in seinen Gewahrsam. Die thur-

gauische Landesgemeinde wünschte deswegen, freilich vergeblich,

die Herausgabe derselben, um besonders die großen Auslagen
der ersten thurganischen Synode, sowie der folgenden, aus den

Zinsen des Kapitalfonds decken zu können. Zond und Lade

behielt aber der Wyler Rath. Wie es scheint, gieng nach 1532
beides ohne eine Abchnrung an das wieder hergestellte katho-

lische Kapitel Wyl im Jahr 1542 über.")

II. Die thurgaiiischen Kapitel mährend der Keformationsicit.

Die Reformation, die in Zürich schon 1524,- im Thnrgau,
Rheinthal, bei den äbtisch-St. gallischen Gottshansleuten und

Appenzell erst seit 1528, mit Ausnahme von ein paar Ge-

meinden, allgemeine Ginführung fand, brachte auch betreffend
die vier Kapitel St. Gallen, Dießenhofen, hsrauenfeld und Lent-

merken Veränderungen.
Vom St. Galler und Wyler Kapitel trennten sich nun die

Geistlichen der Grafschaft Toggenbnrg und errichteten ein neues,

eigenes evangelisches Kapitel, oder swie die Kapitel damals

auch hießen) eine Synode. Die österreichischen Pfarreien jen-

seits des Rheins blieben 1528 katholisch; ihre Pfarrer schlössen

sich jedoch nach 1532 wieder an das neu konstituierte katholische

Kapitel Rorschach an; sie besuchten wohl bis zu dieser Zeit
kein Kapitel. An das Kapitel oder die Synode der Stadt Kon-
stanz schlössen sich sbis 1548) die thurgauischen Prüdikanten

«siehe v. Arx, Geschichte des Kantons St. Gallen 2, 654 und
eidgen. Abschiedssammlung 4, 1.
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(evangelischen Pfarrer) in der Umgebung an: Grmntingen,

Tägerwilen, Alterschwilen, Hugelschofen, Münsterlingen « Scher;-
ingen), Altnau und Langrickenbach. Die ;ürcherischcn Glieder

der Kapitel Franenfeld und Dießenhofen trennten sich ebenfalls

von denselben; die erster» bildeten mit bisherigen Mitgliedern
des Kapitels Dinhart ein neues Kapitel, das später das Ka-

pitel Elgg genannt wurde; dasselbe thaten die ehemaligen zür-
cherischen Kapitnlaren von Dießenhofen, und bildeten mit Stein,
Stammheim das Kapitel Stein. ") Die St. Galler Synode
oder Kapitel machte den -1. und 5>. Februar 15,20 in St. Gallen

elf Artikel, die eine Kirchcnordnung enthalten, was unmittelbar

nachher (13. Februar) auch die neue toggenbnrgische Synode
that, die aus ehemaligen Gliedern des St. Galler und Wyler
Kapitels zusammengesetzt war. Die St. Galler Synode be-

schloß bald nach der vorher erwähnten Versammlung in einer

Sitzung, die (wahrscheinlich den 13. April 1520) in Rorschach

stattfand, es sei nothwendig, daß die Prädikanten sich oft unter

einander besprächen; da es aber zu kostspielig wäre, so große

Versammlungen oft zu wiederholen, so sollten öftere kleinere

Versammlungen der vier verschiedenen Abtheilungen dieses Ka-
pitels stattfinden. Die thnrgauischcn Mitglieder wurden der

letzten Abtheilung zugetheilt, bei der auch die benachbarten

Kirchgemeinden in der äbtisch-St. gallischen Landschaft waren.
Aehnlich gieng es in der Landgrafschaft Thurgan. Seit

1520 war von Zürich, ohne Zweifel auf Awinglis Antrieb,
für die thurgauische Geistlichkeit eine ans Geistlichen und Ge-

meindeglicdern zusammengesetzte Synode, die sich jährlich in

Franenfeld versammeln mußte, bewilligt und eingerichtet wor-
den. Sie wurde dreimal: Dezember 1520, Mai 15)30 und

1031 in Franenfeld in Gegenwart Zwinglis und zürcherischer

Erst 1538 wurde die zürcherische Geistlichkeit in sechs und
später in acht Kapitel eingetheilt.
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Abgeordneten gehalten, das erste mal in Anwesenheit von gcist-

lichen und weltlichen Abgeordneten von Appenzell und St. Gallen

HStadt und Land), Rheinthal und Konstanz.

Außer der thurgauischen Synode waren noch drei thnr-
gauische Kapitel vorhanden. Ueber den Umfang ihrer Kreise, ihre

Ginrichtungen, Geschäfte, und ob die früher erwähnte oberthur-

gauische Sektion der St. Galler Synode als das dritte thnr-
gauische Kapitel angesehen wurde, ist nichts Genaueres bekannt.

Sehr wahrscheinlich bildeten sich damals aus dem Frauenselder,

Leutmerker-Wyler und Dießenhofer Kapitel neben dem Ober-

thurgauer die zwei spätern evangelischen Kapitel Frauenfeld
und Steckborn; ebenso waren jedenfalls, wie die spätern be-

kannten Statuten zeigen, dieselben nach dem Muster der bis-

herigen Kapitel, natürlich mit Entfernung katholischer Elemente,

eingerichtet; jedenfalls fehlte darin auch die Zensur nicht, so

wenig als in den spätern thurgauischen evangelischen Kapiteln.

Protokolle wurden, wie es scheint, erst seit dem siebenzehnten

Jahrhundert geführt. Wie aus einem Briefe des thurgauischen

Landvogtes Philipp Brunner svon Glarus), eines treuen Schü-

lers und warmen Freundes von Zwingli, vom Mai 1531 an

denselben hervorgeht, beriethen sich die thurgauischen Synoden
in wichtigen kirchlichen Sachen mit denselben.") Die evan-

gelischen Geistlichen in Bischofszell bildeten ein eigenes Kapitel.
Da der ganze Thurgau seit Januar 1520 evangelisch

geworden war, hörten die katholischen Kapitel darin auf.

III. Reorganisation der thurgauischen Kapitel nach dem Abschluß

des Weiten Kandstiedens Gonembcr MI).
Nach dem Abschluß des zweiten Landfriedens, den Zürich

nach den unglücklich geführten Schlachten bei Kappel und am

Augerberg mit den Siegern, den fünf katholischen Orten, ein-

") Siehe Zwinglis Briefe, Band 2, Seite Kvi).
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gehen mußte, benutzten nachher, entweder sofort oder später,

in manchen thnrgauischen Gemeinden mehr oder weniger Glie-
der derselben die darin ertheilte Erlaubnis, wieder zur katho-

tischen Kirche zurückzukehren und katholische Gemeinden mit

Priestern und katholischen Gottesdienst zu bilden. Noch viel

mehr Gemeinden blieben bei dein zur Reformationszeit auge-

nommenen Glauben, was ihnen der neue Landfrieden ebenfalls

gestattete. Dagegen verloren durch uachherige Beschlüsse der

Landesregenteu die evangelischen Thurgauer seither nicht nur
manche in den letzten Jahren ihnen ertheilte politische und kirch-

liche Rechte, sondern auch die aus Geistlichen und Weltlichen

zusammengesetzte Spnode. Jedoch wurde die Fortdauer der

evangelischen Kapitel gestattet, was wohl in bisheriger Weise

geschah. Sicher ist, daß die früher dem St. Galler Kapitel
und nachher der St. Galler evangelischen Spnode zugetheilten

thnrgauischen Geistlichen als eine besondere Abtheilung aus der

Herrschast Thurgau, bei derselben blieben und einen besondern

Borsteher (Präsident, später Dekan genannt) hatten, daß sie

aber nicht noch daneben in einem oberthurgauischen Orte be-

sondere Kapitelsversammlungen hielten.

Die zwei andern thnrgauischen evangelischen Kapitel hießen:
das Kapitel Frauenfeld und Steckborn. Dem evangelischen Ka-
pitel Frauenfeld hatten sich nebst den frühern thnrgauischen
Gliedern desselben und den Pfarrern der neuen Gemeinden

Felben, Matzingen und Ellikon (der Helfer in Gachnang ver-
sah letzteres) wahrscheinlich seit 1529 noch folgende Glieder
ans dem Kapitel Wpl angeschlossen: die Pfarrer von Dußnang,
Bichelsee und Sirnach. Ebenso bestand das Kapitel Steckborn

ans den evangelischen Geistlichen folgender, bisher dem Kapitel
Dießenhofen oder Steckborn zugetheilten Pfarreien: Weinfelden,

Märstetten, Wigoldingen, Lipperschwil, Berlingen, Steckborn,

Mammern, Burg, Wagenhausen, Hüttwilen, Neunforn, Ueß-

lingen, Basendiugen, Dießenhofen. Ferner schlössen sich dem-
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selben aus dem ehemaligen Wyl-Leutmerker Kapitel an: Lom-

mis, Affeltrangen, Tobel, Märwil, Wuppenan, Leutmerken.

Die früher erwähnten evangelischen Pfarrer aus der Umgebung

von Konstanz blieben, wie seit 1529, Glieder des dortigen

Kapitels. Als aber 1548 daselbst die evangelische Kirche un-
terdrückt und die katholische Kirche wieder hergestellt wurde,

ließen sie sich zuerst in die St. Galler Synode aufnehmen'-)
und erst nach 1007 theilweise in das Kapitel Steckborn: Er-
matingen, Tägerwilcn und Alterschwilen. Welche Kapitel die

Pfarrer einzelner thurgauischer Gemeinden besucht, die später

den evangelischen Gottesdienst verloren, z. B. Heiligkreuz, Schön-

holzerschwilen, ist nicht bekannt; aber sehr wahrscheinlich besuch-

ten sie, wie vor der Reformation, noch immer die Nersamm-

lungen der St. Galler Synode, die später immer nach hl. Ostern

stattfanden.
Ueber die Einrichtung, Thätigkeit w. der zwei obigen evan-

gelischen Kapitel hFrauenfeld und Steckborn) fehlen uns aus

dieser Periode Berichte; man kennt nur die Namen einzelner

Dekane und Kammerer derselben. Jedenfalls blieb die Zensur,
d. h. das Verhör über Lehre und Wandel der Kapitulareu
die Hauptsache.

Die Pfarrer der seit November 1531 wieder katholisch

gewordenen thurgauischen Pfarreien, die vorher den zwei Ka-

piteln St. Gallen-Arbon und Wyl-Lichtensteig angehört hatten,

schlössen sich wieder an diese zwei Kapitel an und blieben bis

1798 bei denselben. Die Kollegen, die früher den Kapiteln
stranenfeld und Dießenhofen zugetheilt waren, errichteten ein

geineinsames Kapitel, das den Namen: Kapitel Zrauenseld-
Steckborn bis ans unsere Tage hat.

'-) In die St. Galler Synode wurden auf Anhalten aufgenommen:
1552 Pfarrer Stadelmann in Mtnau, bald nachher Pfarrer Egli in
Mnnsterlingen (Scherzingen), 155? Pfarrer Brimeller, 1567 Pfarrer
Schellenbaum in Tägcrwilen und wohl auch sein Nachbar in Alierswilen.
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IV. Die ilMMischrn evaiigtlischc» Kapitel »on der Mitte des

sechsieliutril Ial>r!>underts dis me Griindiing eines olierthurgauischr»

Kapitets siirk» t^Stt».

Die beiden Kapitel Zchauenfeld und Steckborn erlitten in

dieser Zeit einzelne Peränderungen. Die Pfarrer von Täger-
wilen und Ermatingen schlössen sich dem Steckborner Kapitel

an; dagegen trennten sich, mohl erst gegen Vnde des sechs-

zehnten Jahrhunderts, die Pfarrer von Bußnang, Affeltrangen,
Leutmerken von letzterem and wurden dem stä'auenfelder Kapitel

einverleibt'Z; Alterschwilen schloß sich später dem oberthurgani-
sehen Kapitel an. Seit dieser Zeit erhielten diese zwei Kapitel
den Umfang, welchen sie bis vor wenigen Jahren gehabt haben.

Im Oktober 1567 bewilligten die katholischen Orte, daß die

Prädikanten im obern Thnrgan und Rheinthal ferner die St.
Galler Synode, dagegen die der zwei andern thnrgauischen

Kapitel diejenige in Zürich besuchen dürften. Bei der .Jahr-

rechnungs-Tagsatzung vom Juli 1568 beschlossen jedoch die

Gesandten der fünf katholischen Orte nebst denjenigen von

Inner-Rhoden i „ Den Prädikanten aus den Herrschaften Thnr-
gan und Rheinthal ist von nun an untersagt, die Synode in
St. Gallen zu besuchen, was sofort den anwesenden Gesandten

dieser Stadt und nachher dem dortigen Rathe zur Ausführung
mitgetheilt wurde." Vergeblich unterhandelte letzterer, unterstützt

von Zürich, mit den katholischen Orten. Gs erschienen daher

bei der nächsten Synode im Mai 15^6 nur noch wenig thnr-
ganische Geistliche in St. Gallen, denen dortige Rathsherren
über die vergeblichen Bemühungen zur Aufhebung dieses Be-
schlusseS berichteten mit der weitern Anzeige, daß die bisherigen

obcrthurgauischen Synodalen nach Anordnung Zürichs in Au-

'°) Märwil-Tobel und Wuppenan hatten seit der Mitte des sechs-

zehnten Jahrhunderts keine eigenen „Prädikanten" (evangelische Geist-
liche) mebr.
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kimft, wie seit 1567 die andern thnrganischen evangelischen

Geistlichen, die Zürcher Synode zu besuchen Hütten, und daß

nun auch eine freundliche Chur (Theilung) des Kapitelfonds
nach der Zahl der Pfarreien stattfinden müsse. Als Vorwand

zu obigem Beschlusse wurde von den katholischen Oberherren
benutzt, daß die rheinthalischen Prädikanten durch ein, wie sie

vorgaben, im Namen der St. Galler Synode 1577 erlassenes

Mandat in den Kirchen publizieren ließen, es dürften leine ka-

tholischen Taufzeugen mehr für evangelische Kinder genommen

werden, was der damalige katholische Landvogt im Rheinthal
seinen katholischen Obern mitgetheilt hatte. Dazu kam, daß

seit einiger Zeit es den katholischen Orten ein Dorn im Auge

war, wenn die evangelischen Geistlichen ihrer östlichen paritäti-
sehen Herrschaften (Thurgau und Rheinthal) in freien Städten,
Zürich und St. Gallen, die Synoden besuchten und wegen steh-

lern in Lehre und Leben korrigiert wurden, daher sie mit Zürich
unterhandelten, daß es zur Gründung einer thnrganischen Sy-
node seine Einwilligung ertheile, damit dortige fehlbare evan-

gelische Geistliche daselbst bestraft werden könnten.") Zürich
konnte diesen Schlag der katholischen Orte nicht mehr abwen-

den; aber ebensowenig konnten die letztern ihren Plan, betreffend

Errichtung einer thnrganischen Synode, ausführen und die er-

theilte Erlaubnis vom April 1567, betreffend Besuch der Zür-
cher Synode durch die Prädikanten im Frauenfelder und Steck-

borner Kapitel, wieder zurückziehen und es hindern, daß der

oben angeführte Beschluß Zürichs wegen Besuchs der dortigen
Synode durch die oberthurganischen Prädikanten, denen man
die Thüren der St. Galler Synode verschlossen hatte, nicht

ausgeführt werden konnte (siehe später). 1596 gründeten die

ausgetretenen oberthurganischen Geistlichen ein eigenes Kapitel,

D Siehe darüber mehr in meiner Arbeit über die Geschichte des

Kapitels St. Gallen in den Mittheilungen des St. Galler historischen

Vereins zur vaterlandischen Geschichte 1865, Band VI.
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das oberthnrgauische Kapitel. Die zwei alten thurgauischen

Kapitel blieben Glieder der Zürcher Synode; die Glieder des

neu entstandenen oberthurgauischen Kapitels wurden es seit

zirka 1592.

Noch sei von den oberthurgauischen Geistlichen berichtet,

daß sie nach dem Beschluß der St. Galler Synode seit 1586

für Einführung des im Thurgau noch unbekannten „Kinder-
berichtS" (Kinderlehre) eifrig in ihren Gemeinden wirkten. In
den andern thurgauischen Kapiteln geschah es erst später.

Dekan Anderes in Aawangen berichtete der Zürcher Sy-
node 1618, von den 47 thurgauischen evangelischen Kirchge-
meinden sei die Kinderlehre noch in wenigen eingeführt. —
Der Kapitelsfond des ehemaligen Kapitels St. Gallen blieb

bis 1534 gemeinsam. Im September 1534 fand nun laut
Beschluß der acht alten Orte unter Leitung des rheinthalischcn

LaudvogteS Hessi eine Theilung desselben zwischen der evan-

gelischen Synode von St. Gallen und dem neu konstituierten

katholischen Kapitel St. Gallen-Rorschach statt; letzteres erhielt

zum voraus 26 Pfund Pfenning < 1 Pfund gleich zirka 2 Fr.
76 Ets.) vom Hanptgut; jedes Kapitel erhielt noch überdies

Zinsbriefe, die zirka 12 Pfund Schilling jährliche Zinsen brachten.

Bei der 'Abrechnung von 1534 fehlten oberthnrgauische

Ausschüsse. Die andern evangelischen Kapitelsdelegierten gaben

damals zu, daß sie einzelne Kapitelsbriefe angegriffen hätten,
weil sie von den „Leuten" (Zinsernl nichts hätten erhalten

können; sie anerboten aber Ersatz.

Das evangelische Kapitel St. Gallen ernannte »nn für
den ans der damaligen Theilung empfangenen Kapitelsfond
einen Pfleger, der den alten Namen Kammerer erhielt und
immer aus der Zahl der rheinthalischcn Kollegen gewählt wurde,

weil die Debitoren dieses Fonds daselbst wohnten. Nach der

Abnahme einer Kapitelfondsrechnung von 1568 bis 1592 waren
3l Gulden 47 Kreuzer 5 Heller unter die Synodalen der vier

» Thurg. Beiträge XXVI. H
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Herrschaften zu vertheilen. Die zwei Abgeordneten des neuen

oberthurganischen Kapitels erhielten davon '/» zur Vertheilung
unter die oberthurganischen Pfarrer (nach der Zahl der ober-

thurgauischen Pfarreien), und zugleich wurde beschlossen, es solle

das Hauptgut des Kapitelfonds nicht angegriffen, sondern bis

auf künstige Gelegenheit eines ganzen Synodus angestellt wer-
den, doch soll durch die dermalige Abtheilung dein Hauptgute
oder einer zukünftigen Abtheilung nicht vorgegriffen, sondern

jederzeit die Gewaltsame der ordentlichen Obrigkeit der vier

Herrschaften vorbehalten sein i 18. September 1592). Als ein-

zelne oberthurgauische Abgeordnete bei der Synöde in St. Gallen

im Mai 1593 die Forderung der Abchurung stellten, weil sie

die Trennung nicht veranlaßt hätten, der Weg weit, die Kosten

groß seien, und sie nun auf Zürichs Befehl die dortige Synode

besuchen müßten, wurden sie von ihren ehemaligen Mitsynodalen
ab- und an den Beschluß vom 18. September 1592 gewiesen,

weil auch sie, d. b. die St. gallischen und appenzellischen Syno-
dalen, die Trennung nicht verursacht und sie noch keine Anzeige

von ihrer Ginverleibung mit der Zürcher Synode erhalten hätten.

Die Abchurung unterblieb; die oberthurganischen Kapitularen
erhielten aber jährlich ihren Theil von den Jahreszinsen des

Fonds.
Aus dem oberthurgauischen Protokoll im siebenzehnten Jahr-

hundert erfährt man, daß dasselbe noch immer die sogenannten

Rheinthaler Zinsen erhielt und für Kapitelszweckc verwendete.

Früher ist erwähnt worden, daß die St. Galler Sy-
node für die Geistlichen jeder Herrschaft einen Präsidenten, der

später Dekan hieß, wählte. Das Verzeichnis der Dekane

der zwei Kapitel Frauenfeld und Steckborn von 1529 bis

Ende des sechszehnten Jahrhunderts ist nicht ganz vollständig
und sicher.

Ich Als Dekane des Frauenfelder Kapitels werden genannt:
NuA. Heinrich Fehr in Frauenfeld Ff 1558) ; 1558 bis
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1563 Konrad Wolf (von Zürich) in Gachnang und später in

Sirnach, ein Sohn des frühern Dekans Wolf; 1563 bis 1574

Johannes Kopf in Aadorf; Paul Bärhart, genannt Riser in

Aawangen (erwähnt 1586, 1562); 1598 bis 1606 Jakob
Wehrli (von Wellhausen) in Lnstorf; 1601 bis 1616 Johan-
nes Mörikofer in Hüttlingen; 1616 bis 1622 Ludwig Anderes

in Aawangen; 1622 bis 1632 Rudolf Schweizer in Aawangen

her ist der letzte vom Kapitel gewählte Dekan).

2) Bekannte Dekane des Steckborner Kapitels:
Martin Mötteli in Weinfelden (Pfarrer Bnchmann in

Psyn war neben ihm Kämmerer) vor 1567, resignierte 1571;
Jakob Wider in Wigoldingen 1573; Christoph Lüthi in Wi-
goldingen (vor 1578, vorher Kammerer); Marx Nötzli in

Nennform (vor 1579); 1595 Wolfgang Jäger in Müllheim;
1616 bis 1625 Hiob Monhart in Basendingen ier resignierte);
1625 bis 1633 HanS Heinrich Wonlich in Nennforn (letzter

vom Kapitel erwählter Dekan).

3) Bekannte Präsidenten (später Dekane) der oberthur-

ganischen Geistlichen:

Jselhans Berz in Romanshorn (g- 1550); 1556 bis

1561 Hans Stadelmann in Altnan; 1561 bis 1575 Hans
Winzürn in Sitterdorf; 1575 bis 1582 Josna Maler in

Bischosszell; 1582 bis 1585 Georg Snlzer in Bischofszell;
1585 bis 1588 Abraham Hartmann in Scherzingen; 1588
bis 1595 Sebastian Steffan, er war der erste Dekan des neu

gegründeten oberthurgauischen Kapitels; 1595 bis 1598 Jo-
pannes Gwalther in Bischosszell; 1598 bis 1605 Johannes

Hanser in Sommeri; 1605 bis 1612 Mathäus Huber in

Bischofszell; 1612 bis 1628 Johannes Keller (von Hnben-

Jrauenfeld) in Sitterdorf; 1628 bis 1629 Marx Buhler in

Bischofszell; 1629 bis 1635 Theodor Stutz in Salmsach (letzter

vom Kapitel gewählter Dekan). (Siehe später.)

»
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Die tlMMischen evangelischen Kapitel vom lieliemehnten bis neun-

zehnten Jahrhundert.

Die drei Kapitel behielten den Umfang, wie er sich bis

Ende gebildet hatte. Das Steckborner Kapitel hatte statt der

Pfarreien um Tobel und Weinfelden und von Alterschwilen

diejenigen am Untersee erhalten, und das Frauenfelder Kapitel
die erstern (Businang w.); das oberthurgauische Kapitel dauerte

in dem Umfang, den es bei seiner Stiftung erhalten hatte, fort.
Vom Steckborner Kapitel trennten sich 1614 Diesienhofen und

1654 Basendingen, wo Diesienhofen Gerichtsherr war, und

besuchten nun das neu entstandene Kapitel Stein. Diesienhofen

glaubte letzteres chvie es erklärte) thun zu müssen, damit nicht

der thurgauische Landvogt, sofern seine Geistlichen fortan ein

thurgauisches Kapitel besuchten, ihre Stadt in diese Landvogtei

ziehe. Nach 1567 trennte sich auch der Propst von Wagen-
Hausen vom Steckborner Kapitel, ohne Zweifel auf Schaffhausens,

seines Kollators, Befehl. Als Zürich 1625 mit diesem Stande

unterhandelte und ihn bat, dahin zu wirken, daß seine in Dießen-
Hosen stationierten geistlichen Bürger wieder das Steckborner

Kapitel besuchten, war eine verneinende Antwort nicht unerwartet.
Ellikon schloß sich erst nach 1798 dem Winterthurer Kapitel
an. Von 1798 bis 1891 wurden keine Kapitel gehalten.

Der evangelische Kirchenrath des Kantons Thurgau machte

erst laut Beschluß vom 27. Dezember 1.877 eine andere Ka-

pitelseintheilung, nach der die bisherigen drei thurgauischen

Kapitel mit Abänderungen, die besonders die Kapitel Steckborn

und Oberthurgau betrafen, in die drei Kapitel Frauenfeld, Wein-

felden und Seekapitel verwandelt wurden.

Ueber die drei bisherigen thurgauischen evangelischen Ka-

pitel können wir seit dem siebenzehnten Jahrhundert genauern
Bericht geben. Jedenfalls wurden erst seit Anfang desselben

im Steckborner und Frauenfelder Kapitel Notare zum Proto-
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kollieren ernannt. Ebenso besitzen wir noch ihre Statnten aus

dem siebenzehnten Jahrhundert.
Wie bereits bemerkt, blieben die oberthurganischen evan-

gelischen Pfarrer bis 1588 Glieder der St. Galler Synode,
deren Statnten jPonstitutionos s^noeli 3t. dnllsnsis) die

Jahrzahl 1544 tragen, jedenfalls aber viel älter sind und

wahrscheinlich bald nach 1532 gemacht wurden. Sie sind aus-

zugsweise in Finslers Statistik der reformierten Schweiz, Seite

224 ff., mitgetheilt.

Pfarrer Keßler in St. Gallen hat ein Privatprotokoll über

diese Synode von 1532—73 hinterlassen, das mit dem folgen-
den seit 1583 an in der Sakristei von St. Lorenzen in St.
Gallen aufbewahrt ist.

Das erste Protokoll des oberthurganischen Kapitels, das seit

seiner Konstituierung noch vorhanden ist, stammt vom Jahre 1636
und hat den Titel: Einrichtungen des Kapitels oder der Prosynode
des obern Thurgan. Sieben trockene Artikel handeln über Besuch der

Zensur, Kapitelspredigt, Mahlzeit, Rechnungsabnahme w. Weit-
läufiger sind die spätern „DoMS oder Satzungen und Ordnungen
des ehrwürdigen oberthurganischen Kapitels oder Prosynodus,"
die wohl erst um 1725 gemacht wurden. Sie handeln von der

Wahl der drei Kapitelsoffizianten, dem Ein- und Austritt der Ka-

pitularen, der Versammlungszeit, der Zensur, den Zrnvnminn
und dem Kapitelsessen; später wurden noch Beschlüsse über Kopu-
lationen, Personalien bei Beerdigungen u. s. w. beigefügt und

frühere Bestimmungen über den Besuch des Kapitels und die Sy-
node abgeändert. — Vom Steckborner Kapitel haben wir nur
noch die 1695 revidierten Kapitelsstatnten in sieben Artikeln, von
denen die fünf ersten handeln: vom ordentlichen Beruf des

Pfarrers, dessen Lehre und von seinem und seiner Familie Wan-
del her soll das Wirthshaus nicht besuchen, nicht spielen und

Märkte besuchen, nicht sich und die Seinen unanständig kleiden,

nicht geizig sein.'cch; von der Kinderlehre, der Schule, Förder-
»
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ung des Kirchen- (Psalmen-) Gesangs, Seelsorge, Verwaltung
der Sakramente; ferner vom Besuch des Kapitels und der

Zürcher Synode, und von den drei Kapitelsoffizianten. Ohne

Zweifel sind diese Statuten nur eine unbedeutende, den ver-
änderten Zeitverhältnissen angepaßte Revision der alten Ka-

pitelsstatuten aus dem sechszehnten Jahrhundert. Sie blieben

bis Ende des achtzehnten Jahrhunderts in Kraft. Die ältern
Statuten des Frauenfelder Kapitels sind mit dessen Protokollen
bei einem Brande des Pfarrbauses verbrannt; diejenigen von
1708 den 4. September sind im ersten noch vorhandenen,
mit 1742 beginnenden Protokoll abgeschrieben; sie sind eine

Verbesserung der frühern und von allen Kapitularen unter-

zeichnet. Die 20 Paragraphen erfuhren erst bei der Revision

von 1786 nur an zwei Stellen Abänderungen. Sie ent-

halten Vorschriften über Führung des geistlichen Amtes nach

der zürcherischen Prädikantenordnung, die auch im Thurgau
galt, das Halten des Kapitels und die Pflichten der Kapitels-
beamten. Den Pfarrern werden die Schulen ihrer Gemeinden

sehr empfohlen. 1725? theilten das Steckboruer und Frauenfelder

Kapitel ihre Statuten dem oberthurgnnischen mit. Die Proto-
kolle des oberthurgauischen Kapitels sind seit 1636 bis heute fort-
gesetzt, die des Steckboruer seit 1673 mit Beifügungen der frühern

Statuten, sowie mit Notizen aus dem alten Aktenbuche.

Kapitelsmitglieder mit Sitz und Stimme konnten in allen

drei Kapiteln nur die definitiv angestellten Pfarrer sein; die

Schloßprediger in Hauptwil und Oettlishausen, sowie die geist-

lichen Provisoren in Frauenseld und Arbon (seit dem achtzehn-

ten Jahrhundert) waren nur unclitores Vonvrurii. Für erstere

war regelmäßiger Besuch obligatorisch; unentschuldigtes Nicht-
oder Spüterscheinen wurde gebüßt, im oberthurgauischen Kapitel
ersteres früher mit 30 Kreuzern nnd später um 1 Gulden, letz-

teres früher mit 12 Kreuzern und später mit 30 Kreuzern. Wer
im Steckboruer Kapitel ohne Entschuldigung ausblieb, wurde um
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1 Gulden, und wer zu spat erschien, um 30 Kreuzer gebüßt;

im Frauenfelder Kapitel mußten unentschuldigt Ausbleibende

2 Gulden bezahlen.

Das Fraueuselder und Oberthurgauer Kapitel ^letzteres

mit Ausnahme von 1084—67) hielt bis in die ersten Dezeu-

men des achtzehnten Jahrhunderts jährlich zwei Sitzungen, das

oberthurgauische Dienstag nach O.uasimodo und im Herbst nach

Verena. Da sie vor den zwei Zürcher Synoden im Mai und

Herbst stattfanden, hieß man sie auch Prosyuoden. Das Steck-

borner Kapitel hielt schon vor 1642 nur eine jährliche Ver-

sammlung, Dienstag nach Verena; das Frauenfelder Kapitel
schaffte erst 1746 mit acht gegen zwei Stimmen das Herbst-

kapitel ab und versammelte sich seitdem nur am Dienstag nach

Pfingsten swie seit 1746 das oberthurgauische). Die Kapitel
wurden nach und nach in den Pfarrhäusern gehalten, später

auch etwa in Wirthshäusern;^) z. B. beschloß letzteres 1725
das oberthurgauische Kapitel. Man hielt dafür, daß das erstere

zur Erbauung der Gemeinde diene und daß man in Arbon und

Vischofszell, den bischöflich-konstanzischen Städten im Thnrgau,
sowie in Keßwil und andern Pfarrorten in den Gerichten der

Abtei St. Gallen mehr Freiheit für die Berathung habe.

1695 verlangte z. B. der abtisch St. gallische Obervogt in

Romanshorn, daß man, sofern in Zukunft das Kapitel in dessen

Gericht stattfinden sollte, durch ihn in St. Gallen um Erlaub-
ins anfragen müsse. Man befürchtete, in St. Gallen beabsich-

tige man, wie im Toggenburg, einen Abgeordneten an's Kapitel
zu schicken, und es werde dann so kommen, wie vor der Ver-

folgnng seit 1685 in Frankreich, und berieth deswegen Zürich.
Es begann am Morgen, nur im Steckborner Kapitel bis 1711

am Nachmittag, nachher aber auch am Morgen. Hie und da

waren wegen eingetretener wichtiger Geschäfte außerordentliche

G Seit zirka 1661 that das hie und da auch das evangelische

^Kapitel oder Prosynode" im Rheinthal.
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Sitzungen, besonders wegen solcher Fälle Kongresse von Ab-

geordneten aller drei Kapitel. Zu Fuß oder zu Pserd, hie

und da auch im Begleit eines Knechtes, stellten sich die „Brü-
der" am Kapitelstage, fernere schon am Abend vorher, im be-

zeichneten Pfarrhause ein. Hier oder in der Kirche wurde das

Kapitel gehalten. Vor dem Gottesdienste wurde eine Erfrisch-

ung, später mit Kaffee oder Thee, eingenommen; nachher zog

man gemeinsam in denselben. Es wurde derselbe am Sonntag
vorher vom Pfarrer des Kapitelortes seiner Gemeinde angezeigt.

Dhne Zweifel zogen die Kapitularen früher in der Amts-

kleidung HKanzelroek und weitem Kragen) in die Kirche; 1711

beschloß das Steckborner Kapitel: in Zukunft wolle man in

glatten Kräglein Hund wohl auch mit dem Kirchenrock) in die

Kirche gehen. 1725 hob das oberthurgauische und 1749 das

Frauenfelder Kapitel nach dem Beispiel der andern Kapitel die

Kapitelspredigt auf, um mehr Zeit für die Geschäfte zu haben;
letzteres fand aber, es sei nun nach dem Aufhören derselben

erbaulich, die Wochenpredigt nicht mehr, wie bisher, in der Ka-

pitelswoche einzustellen, sondern sie zu halten.

Im oberthurgauischen Kapitel mußte der jüngste „Bruder"
die Kapitelspredigt zuerst halten, und dann folgten die andern

„Brüder" dem Alter nach bis zum Dekan. In allen drei Ka-

piteln begann man mit dem Gebet, worauf folgte: die Deka-

natsrede, die Zensur, die Aufnahme neuer „Brüder," welche mit

Handgelübde getreue Beobachtung der vorher ihnen mitgetheilten

Kapitelstatuten angeloben mußten; ferner Mittheilung und Be-

rathung über die Arnvaiiriira über und gegen Gemeindsgenossen,

Gemeinden, Beamte, Katholiken u. s. w.; Mittheilung von

Weisungen, Beschlüssen zürcherischer Behörden: des Rathes,
des Antistes und der Examinatoren beider Stände (Kirchen-
und Schulrath), und endlich Schlußgebet des Dekans. Ueber

diese einzelnen Theile berichten wir noch folgendes: Für den

Eintritt mußte man etwas in den Kapitelfond geben, sowie für
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den Austritt bei auswärtiger Berufung; in? Steckborner Kapitel
für ersteres 3 Gulden und für letzteres 2 Gulden; in? ober-

thurgauischeu für ersteres 2 Gulden und später, nach Gründ-

ring eines Kapitelfonds, 4 Gulden, und für letzteres 2 Gulden;
später wurde letzteres sogar bei Wahlen an andere Pfründen
desselben Kapitels verlangt; das Frauenfelder Kapitel forderte

für beides je 2 Gulden. Das Eintrittsgeld galt als Einkauf
in den Kapitelsond. Seit frühern Zeiten war die Zensur, d. h.

das Verhör über Lehre und Leben der Geistlichen, ein Haupt-
zweck des Kapitels. Zu? Steckborner Kapitel fand sie oft so-

fort nach der Kapitelspredigt in der Kirche bei verschlossenen

Thüren statt; ii? diesem und dem oberthurgauischen begann sie

mit dein Dekan und dann nach den? Alter bei den andern

Gliedern. Es war aber den klagende?? Kapitularen befohlen,

vorher mit den? Fehlbaren zu reden. Die Zensur dauerte zwar
bis zu??? Anfang des neunzehnten Jahrhunderts fort; aber seit

dem achtzehnten Jahrhundert war fie bloße Forin geworden,

so daß z. B. das Protokoll des oberthurgauischen Kapitels seit

dieser Zeit gewöhnlich berichtet? „Die Zensur gieng gottlob gut
vorüber." Für eine ordentliche Diskussion war durch Bußen

gesorgt; Ausschwatzen des Verhandelten, besonders der Zensur-
noten, wurde ebenfalls gebüßt. Es wurde z. B. in? oberthur-

gauischen Kapitel immer vorher über die Höhe einer solchen

Strafe eü? Beschluß gefaßt; wegen Unordnung bei der Zensur
betrug dessen Strafe 4 Kreuzer; 1343 bestrafte es wegen La-

chens zwei Kapitularen. Das Steckborner Kapitel büßte für das

Einfallen in die Rede eines andern Kollegen mit 3 Batzen;
das oberthurgauische Kapitel erlaubte später, noch etwas mehr,

sosern der Dekan es bewillige, dem Votum beizufügen. Nach

der Vollendung des Kapitels wurde in? Pfarrhause die Mahl-
zeit eingenommen. Die Statuten verlangten, daß der IIo8ps8,
d. h. der jeweilige geistliche Wirth, dieselbe einfach und an-

ständig gebe, und daß seine Gäste während des Essens und
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im Gespräche sich der Ehrbarkeit bedienten. Ans Klagen, die

nach Zürich kamen, mahnte die dortige kirchliche Oberaufsichts-

behörde; z. B. mahnte sie 1«>84 das oberthurgauische Kapitel,

daß die Statuten genau auch hierin beobachtet, und daß die

Mahlzeit nur aus Fleisch und andern Sachen, die im Garten

wüchsen, bereitet werden solle. Das Kapitel rechtfertigte sich

aber, daß man keine „Köstlichkeit" gebraucht habe.

Zu diesen Mahlzeiten lud man als Gäste angesehene

Glieder der Kirchgemeinde, in deren Pfarrhaus die Kapitels-
mahlzeit stattfand, ein, z. B. evangelische Obervögte, Schloß-
besitzer und Vorgesetzte der Gemeinde, wofür sowohl diese,

als auch die Gemeinde, in deren Mitte das Kapitel stattfand,

für das Mahl etwas schenkten, z. B. an Wein und Fleisch.

Die Steckborner Statuten erlaubten dem jeweiligen llospws,
zwei bis drei Vorgesetzte in seiner Kirchgemeinde zu dem Ka-

pitelsmahle einzuladen; nur mußte er vorher bei der Visitation
(die zweimal jährlich bei allen Geistlichen im Thurgau stattfand)
anzeigen, was für Leute er auf seine Kosten dazu einzuladen

wünsche; ebenso mußte er selber das Trinkgeld für den Ver-

chrwein „nach Ehren abfertigen." Der Obervogt Spöndli in

Wellenberg schenkte 1742 bei einer Kapitelssitzung in Felben
Wein und Spanferkel; jedes der zwei zu dieser Kirchgemeinde

gehörenden Dörfer gab damals einen Eimer Wein. Letzteres

that 1743 auch Matzingen. Nach den oberthurgauischen Ka-

pitelsstatnten von 1l>36 mußte der Kammerer nach dem Essen

„Gott und Menschen, die sich so um das Kapitel verdient ge-
macht hatten, danken." Der llospws wurde sowohl für das

Frühstück als das Mittagmahl, sowie für das Essen für die

schon am Abend vorher angekommenen „Brüder" theils aus
dem Kapitelfond, theils aus den Beiträgen der Kapitularen
oder auch nur vom erstem bezahlt. Hie und da gastierte ein

neu erwählter Kapitelsoffiziant seine „Brüder" in der nächsten

Sitzung, sofern diese in seinem Psarrhause gehalten wurde.
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1687 beschloß das Kapitel Steckborn, weil kein Gast mehr

zum Kapitelsmahl geladen wurde (was aber seit 1696 wieder

geschehen durste), so soll die „Kapitelsürte" nicht 11 Gulden
2 Batzen übersteigen. Der Kammerer dieses Kapitels gab nach

den Statuten 1 Gulden 2-1 Kreuzer für das Nachtessen der

früher gekommenen Brüder, 1 Gulden für das Frühstück, 7 Gnl-
den für die Hauptmahlzeit, 1 Gulden 8 Kreuzer Trinkgeld der

Pfarrhansmagd und 12 Kreuzer dem Meßiner für das Lauten

bei der Kapitelspredigt.
Die neuen Franenfetder Statuten von 1786 bestimmten,

daß der Fond dem 1Io8pvs für jeden „Bruder" 86 Schilling
gebe und für dessen Knecht und Pferd je 26 Kreuzer. Nach
dem Beschluß von 1746 erhielt der Knecht, der den „Bruder"
begleitete, am Morgen bei der Ankunft >/- Maß Wein, Mit-
tags Suppe nebst einem Stücke Fleisch und 1 Maß Wein.

Ueberdieß bezahlte der Kämmerer dieses Kapitels als Trinkgeld
in die Küche 1 Batzen (15 Rp.) für jeden „Bruder." Nach
den oberthurgauischen Statuten von 1725 mußte der Kammerer

dem 1Ir>8pes aus dem neu gegründeten Kapitelfond 6 Gulden

für das Kapitelsmahl geben; nach einem frühern Beschluß

wurde ein abwesender „Bruder" angehalten, ihm 'Z Gulden

Buße zu geben.

Bereits ist angeführt worden, daß seit Oktober 1567 die

Glieder des Steckborner und Frauenselder Kapitels und seit

zirka 1592 auch die des neu errichteten oberthurgauischen Ka-
pitels die zwei jährlichen Synoden in Zürich (im Frühjahr
und Herbst) besuchen mußten. Das war bei den damaligen

Wegen, besonders für entfernter wohnende thurgauische evan-

gelische Geistliche, eine mühsame, ja sogar eine gefährliche Reise,

so daß sie am Sonntag vorher eine feierliche Abschiedspredigt

hielten und bei glücklicher Heimkehr am nächsten Sonntag
den Zuhörern erzählten, was für Noth und Gefahr fie auf
den schlimmen Wegen, den sogenannten Landstraßen erfahren
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hätten.") Die Statuten des oberthurgauischen Kapitels von
1636 bestimmten, wie die Steckborner, wegen Klagen über bis-

herigen nachlässigen Besuch der Zürcher Synode, daß jeder
der vierzehn „Brüder" einmal im Jahre sie besuchen und über

Lehre und Wandel eines jeden berichten, und daß jedesmal
die Hälfte derselben in Zürich sich einftnden solle.

1644 mußte einer der von dieser Hälfte Ausbleibenden
1 Gulden Buße bezahlen, sowie auch solche Kapitularen, die

zwar daselbst anwesend gewesen, die aber die Synodalsitzungen
nicht besucht hatten. Die Statuten dieses Kapitels von 1725
bestimmten hierüber, daß jedesmal nur ein Drittel nach Zürich
wandern müsse — bei einer Buße von 1 Gulden. Aehnliches

bestimmte später das Steckborner und wohl auch das Frauen-
selder Kapitel. 1759 beschloß letzteres Kapitel, weil vom Steck-

borner Kapitel nicht mehr die Hälfte der Glieder jeder Zürcher
Synode beiwohnen, sondern jeder dortige „Bruder" nur die

dritte Synode besuchen müsse, so wolle man ebenfalls dieselben

in drei Theile theilen, da Zürich das genehmige. Zugleich
dekretierte man für Synodalabsenzen eine Buße von 1 Gulden
20 Schilling, später nur noch von 1 Gulden. Es wurde aber

zugleich erlaubt, daß jedesmal mehr als ein Drittel nach Zürich
an die Synode gehen dürfte. Bis zur Heimkehr mußten die

Nachbarn ohne Entschädigung den abwesenden „Brüdern" aus-

helfen. Wir bemerken noch, daß bei den zwei Zürcher Synoden
auch einem thurgauischen Geistlichen eine der vier Predigten,
die seit 1636 Landgeistliche in dortigen Kirchen halten mußten,
überbunden wurde.

Jedes der drei Kapitel hatte seit dem siebenzehnten Jahr-
hundert folgende drei Kapitelsosfizianten: Dekan, Kammerer
und Gunosllurius (später Notar); im oberthurgauischen Ka-

") Siehe Pupikofer, Bischofszell vor und während der Revolution
von 1798, Seite 11 und 12.
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pitel war noch ein Beamter, der OoirunissÄrirm hieß. Bis
1.629 wurden diese Beamten im geheimen Skrutinium vom

Kapitel gewählt. Wegen einer streitigen Dekanatswahl im ober-

thurgauischen Kapitel beschloß die Zürcher Synode damals, daß
es hierin im Thurgan wie im Kanton Zürich eingerichtet wer-
den solle, daß nämlich für die Dekanatswahl die thurgauischen

Kapitel der Zürcher Synode einen Dreiervorschlag eingeben

sollten, woraus letztere einen Dekan für das betreffende Ka-

pitel zu wählen habe. Der oberthurgauische Dekan wurde zwar
1629 bestätigt, aber zugleich ward beschlossen: weil bei dessen

Wahl viel Zusammenlaufens gewesen und aus der Ehrsucht der

Kapitularen viel Zwietracht und nicht geringes Aergernis ent-

standen, sei sowohl für die thurgauischen und das rheinthalische

Kapitel die Dekanatswahl in Zukunft Sache der Synode. So
blieb es bis 1798. Die zwei andern Kapitelsbeamten wurden

jedoch, wie bisher, vom Kapitel ernannt. Die Geschäfte des

Dekans waren: die zweimalige jährliche Visitation der Pfarrer
seines Dekanats mit andern Kapitularen, worüber er jedes-

mal, sowie über das Schulwesen der besuchten Gemeinden (noch

vorhandene) Berichte dem Zürcher Autistes einzugeben hatte;
Verhandlungen mit Pfarrern (auch Korrektion derselben) und
Gemeinden wegen Kirchen- und Schulsachen, Versenden zür-
cherischer Zirkulare und Beschlüsse und Korrespondenzen mit
dem zürcherischen Autistes und Kirchen- und Staatsbehörden;
durch ihn wandten sich bei Anstünden und Nöthen Geistliche
und Gemeinden um Hülfe an beide obige. Der Dekan war
natürlich auch Kapitelspräsident; dagegen kannte man bis zum
neunzehnten Jahrhundert im Thurgau nur Einstandspredigten,
aber keine Installation. Der Dekan war ein geehrter und viel
beschäftigter Mann. — Der Kammerer war Fondsverwalter
und Vizepräsident des Kapitels; der Notar Protokollist.-")

2") Die Visitationsakten mußten dem Zürcher Antistes nachher
eingegeben werden. Sie befinden sich, wie die Gemeinderödel der
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Der oberthurgauische Kommissar hatte den Rang nach dem

Notar and mußte nach einem Beschlusse von 1713 alle Kom-

Missionen deS Kapitels, die von Zürich tsnrpors dolli an das

Kapitel gelangten, besorgen, die Zinsen des gemeinsamen Rhein-

thaler Kapitelfonds einziehen, bei der Zürcher Synode die vis-
pràkioiros desselben vom Pedell annehmen, und endlich war
er Vxnvtor liràtnrnnr des Kapitels.

Im Steckborner Kapitel erhielt der Dekan und Kammerer

eine Jahresbesoldung von je 2 Gulden und der Notar 1 Gul-
den ; das Frauenfelder Kapitel gab jedem der drei Offizianten
3 Gulden jährliches Geschenk für ihre Mühe. Ebenso wurde

es Sitte, daß die neugewählten Offizianten zur Erkenntlichkeit
dem Kapitelfond etwas schenkten (z. B. im Steckborner Kapitel
gab der Kammerer demselben mehrere Male 8 Gulden nnd der

neue Notar 4 Gulden 20 Schilling) oder, daß fie theilweise die

„Brüder" beim Kapitel in ihrem Hause bewirtheten. Der Notar
rückte gewöhnlich als Kammerer vor und dieser als Dekan,
bei Erledigungen dieser Stellen.

Bei den Kapiteln wurde nicht nur beschlossen, Steuern

für evangelische Gemeinden in- und außerhalb des Thurgaus,
welche neue Kirchen oder Kirchspiele errichten wollten, und für
verfolgte Glaubensgenossen sz. B. 1084 und 1085 für die

französischen Reformierten^) in ihren Gemeinden zu sammeln,

sondern sie legten auch selber solche bei diesen Anlässen zusam-

men. Bereits ist der Brandsteuerordnung, welche die thurgaui-
scben evangelischen Geistlichen für ihre Gemeinden bei Feuers-
brüusten und andern Heimsuchungen errichteten, gedacht worden.

thurgauischeu Pfarrer, die fie bei den jährlichen Hansbesuchen (seil

zirka 17VV) ausstellen mußten und dem Autistes senden, im Zürcher
Staatsarchiv.

Die thurgauischeu evangelischen Gemeinden steuerten für die

französischen evangelischen Flüchtlinge im Jahr 1684 und 1685 45l1
Gulden, 39 Kreuzer, 2 Denare.
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Der Pfarrer der betroffenen Gemeinde theilte die Größe des

Schadens dnrch seinen Kapitelsdekan seinen Kapitularen und

durch dieselben den zwei andern Dekanen zu Handen der andern

Kollegen und ihrer Gemeinden zum Zwecke der Unterstützung

nach der Größe des Schadens mit.

Zürcherische Landvögte und Obervögte im Thurgau er-

hielten hie und da für ihre Dienste, die sie den evangelischen

Thurgauern und ihren Geistlichen während ihrer Amtszeit er-

wiesen hatten, bei ihrem Weggang schöne Geschenke, die ge-

wohnlich in Kapitelssitzungen gesammelt wurden. 1787 gab

jeder oberthnrganische Kapitular 3 Gulden 36 Kreuzer (zu-

sammen 7)4 Gulden) für ein Geschenk an den Landvogt Füßli
jvon Zürich). 1673 beschloß das Steckborner Kapitel, nach

altem Brauch etwas für ein solches Ehrengeschenk zu geben,

und man sammelte damals 39 Gulden 12 Batzen und 1761,
weil man vernahm, daß in den zwei andern Kapiteln bereits

jeder Kollege 4 Gulden dafür gegeben habe, 66 Gulden für den

Landvogt Hirzel, obschon die meisten Kapitularen große Hans-
Haltungen besaßen und durch Hagelschlag sehr gelitten hatten.

Hirzel erhielt damals von allen drei Kapiteln wegen seiner

Verdienste um das thurgauische gemeinsame evangelische Wesen

166 Speziesthaler. Zm Besitze des Verfassers dieser Arbeit
ist eine Nürnberger Foliobibel mit Silberbeschlagen auf dem

Deckel und zwei silbernen Schlössern, die von 19 thurgauischen

Geistlichen nebst den St. gallischen Obervögten von Bürglen
und Altenklingen seinem Urgroßvater, Obervogt Escher in Wein-
seiden, mit großen Lobsprüchen übergeben wurde, die nachher

erbweise auf dessen in Franenfeld verheirathete Tochter und

ihre Nachkommen übergieng. Für den vor 1559 aus freiwil-
ligen Steuern bei den zwei Synoden in Zürich für die Pfarr-
wittwen dieses Kantons gesammelten Prädikanten- oder Wittwen-
fond, der 1797) 155,849 Pfund (zu Fr. 1. 6Rp.) 44 Schilling
»nd 5 Heller Vermögen umfaßte, versprachen die thurgauischen
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Kapitel in Folge einer Ausforderung des Zürcher Autistes im

Jahr 1072, sich in Ankunft dafür reicher zu betheiligen, das

nach Möglichkeit zu thun. Im Frauenfelder Kapitel begann

man daher, wie es von den Zürcher Geistlichen geschah, alle

Halbjahre im Kapitel diese Steuern zu sammeln; das ober-

thurgauische Kapitel beschloß aber 1674, ein jeder Kapitular
soll diese Steuer im L^noclo Dnri«. selber entrichten. Die
Gaben für die Wittwen wurden immer am Schlüsse der zwei

Zürcher Synoden gesammelt und an Witwen und Waisen der

Pfarrer im Kanton Zürich vertheilt. Erst zirka 1009 beschloß

man jedoch, für dieselben, sowie für arme würdige Prediger
einen Fond zu errichten; dazu wurden die bisherigen halbjähr-
lichen Synodalsteuern ans den zürcherischen Kapiteln und zwei

Drittel der sogenannten Silbergaben, d. h. Geschenke bei Be-

sörderungen auf Kirchen- und Schuldienste, sowie Legate ver-
wendet und Professor Lavater als erster Verwalter ernannt.

In seiner ersten Rechnung wies er als Kapital 5000 Pfund
als Geschenke vor; 1073 machte man Statuten. Als 1074
das Vermögen 5000 Pfund betrug, gab man fünf Wittwen
75 Pfund und vier Pfarrern 120 Pfund, i Siehe Simmlers

Sammlung 2, 948 ff.)
Dagegen versprach Zürich in der Synode, nach Nothdurft

auch Wittwen thurgauischer Geistlicher, sowohl verbürgerte als
nicht verbürgerte, zu unterstützen, sofern alle Pfarrer diese Steuer

fleißig gäben, was bis gegen Ende des achtzehnten Jahrhun-
derts geschah. Ebenso steuerte auf Zürichs Wunsch für Aeuf-

nnng des Landschulfonds in Zürich 1778 das oberthurgauische

und Steckborner Kapitel je 50 Gulden und das Frauenfelder

Kapitel 74 Gulden. Letzteres sammelte 1780 sogar Beitrüge

für das in Zürich projektierte medizinisch-chirurgische Institut.
Gegen Ende des achtzehnten Jahrhunderts führten die Kapitel
Stcekborn und Frauenfeld einmalige und jährliche Steuern ein

zur Aeusnung ihrer Kapitelfonds, um daraus in Zukunft den
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Pfarrwittwen jährliche Beiträge zukommen zu lassen (siehe spä-

ter). Die drei Kapitel hatten besondere Kapitelfonds. Sicher
ist, daß das Kapitel Steckborn seit dein sechszehnten Jahrhun-
dert den Fond des vorreformatorischen Kapitels Dießenhofen

an sich gezogen und weder mit den spätern Kollegen im Steiner

Kapitel noch mit den ehemaligen thurgauischen katholischen Glie-
dern des Dießenhofer Kapitels eine Abchurung stattfand; letz-

tere verlangten dieselbe 1603 durch den Landvogt, aber ver-

geblich. Damals hatte er ein Vermögen von 290 Gulden
5 Batzen und 1695 von 305 Gulden 40 Kreuzer. 1675

testierte ein Hagg von Hüttwilen für diesen Fond 20 Gulden;
die Erben wollten sie aber, weil sie erst spät eingefordert wur-
den, nicht bezahlen. Ohne Zweifel behielt auch das evangelische

Kapitel Frauenfeld iin sechszehnten Jahrhundert ohne Abchurung
den frühern Fond dieses Kapitels, der 1742 292 Gulden
24 Schilling Vermögen hatte, das bis 1786 aus 470 Gulden
20 Schilling wuchs. Das oberthnrgauische Kapitel hatte, wie

früher berichtet, bei seiner Trennung von der St. Galler Sr>-

node vergeblich auf eine Abchurung gedrungen. Bis 1715

bezog es nur die sogenannten rheinthalischen Zinsen; diese sammt

den statutarischen Beitrügen und Bußen bildeten bis zu diesem

Jahre dessen Einnahme, die von 1636 bis 1654 jährlich 12
bis 13 Gulden betrugen, nur einmal 42 Gulden. Davon er-

hielten zuweilen auch dortige Pfarrwittweu etwas, z. B. 1691
die des Pfarrers Wiedekeller in Arbon. Die Ausgaben waren
meistens so groß als die Einnahmen, so daß aus den Resten
der letztern kein Kapitelsond gegründet werden konnte. Das
Kapitel beschloß daher bei der Herbstsitzuug in Egelshofen im

Jahr 1715, einen Kapitelfond zu gründen, wofür die an-

niesenden Glieder sofort 136 Gulden 12 Kreuzer zusammen-

legten, mit der Bestimmung, daß aus dessen Zinsen die jähr-
lichen Auslagen des Kapitels sollten bestricken werden, und daß

jeder, der den Fond genießen wolle, beim Eintritt in's Kapitel
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4 Gulden beisteuern müsse. Bis 1750 stieg er auf 250 Gul-
den. Bereits ist oben erwähnst daß einzelne thnrgauische Kapitel
später sür die Psarrwittwen eigene Wittwenfonds gründeten.

Dieses geschah zuerst auf Anregung des Dekans im Steckborner

Kapitel, Herrn Pfarrer Kilchsperger in Wigoldingen, der in

seiner Pfarrei so viel Gutes sür Schul- und Armensachen an-

regte. Zm Kapitel von 1771 beantragte er die Gründung
eines „Geistlichen-Wittwen- und Waisenfonds," der dann auch

die Bestätigung der Examinatoren HKirchen- und Schulrath)
in Zürich erhielt und unter anderm bestimmte, daß 11 Gulden

aus dem Kapitalfond für diesen Fond verwendet werden sollten,

und daß über die 30 Kreuzer Wittwensteuer nach Zürich jeder

Kapitular jährlich noch dafür etwas geben sollte, nämlich drei

genannte Pfarrer 1 Gulden 30 Kreuzer, drei 1 Gulden, vier
andere 30 Schilling und fünf 20 Schilling, und von den

neuen Offizianten der Dekan und Kammerer je 0 Gulden und

der Notar 1 Dukaten, ferner jeder Kapitular beim Eintritt
und Austritt 4 Gulden von 100 Gulden Einkommen, sowie

bei Verehelichung 1 Gulden- ebenso sielen die Absenzbußen in

diesen Fond. Auch Waisen und Wittwen von Kapitularen,
die drei Jahre nach ihrem Anstritt gestorben, tonnten davon

erhalten, sosern kein solcher Fond in ihrem neuen Kapitelkreis
sich vorfand. Erst wenn der Fond 1000 Gulden Kapitalver-
mögen aufwies, konnte man dessen Zinsen verwenden. Das ge-

schah seit 1782. Zuerst bestimmte man einer Wittwe für je fünf
Fahre 3 Louisd'orì ohne Anmeldung, und seit 1780 bereits

3' Louisd'or. Dekan Wpß in Elliton empfahl im Frauen-

selder Kapitel 1780, dieses Vorbild so nachzuahmen, daß der

KapitelSfond durch neue Einlagen vermehrt werde, und fand

Beifall. Die von einer Kommission vorgeschlagenen Statuten
wurden 1787 angenommen. Sie bestimmten, betreffend Ver-
wendung der Zinsen, dasselbe wie die Steckborner, und ebenso

erklärte man serner, wie diese, daß mau hoffe, ökonomisch
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Der letztere Kapitels-Wittwen- und Waisensond stieg bis 1795
ans 1159 Gulden 29 Kreuzer, die aus Furcht vor Annexierung

durch die Heere der Franzosen damals unter die Antheilhaber

vertheilt wurden. 1501 legten aber 15 Kapitularen wieder

41 Gulden 15 Kreuzer zusammen, die durch spätere Doppel-

beitrage bis 1505 auf lOO Gulden stiegen, bis 1520 auf 729
Gulden und bis 1543 auf 1003» Gulden 17 Kreuzer. Das-
selbe that auch das Steckborner Kapitel mit seinen beiden Fonds,
davon der Wittwenfond 277 Gulden 11 Denare Permögen

erzeigte. 1501 wurden die Kapitel wieder gehalten und auch

die Fonds derselben refundiert. Das oberthurganische Kapitel
gründete nie einen Wittwen- und Waisenfond.

Ueber die neuen Statuten, welche die Kapitel seit der

Gründung des Kantons Thurgau gemacht, und die dadurch

entstandenen Peränderungen berichten nur nicht weiter. Nur
theilen wir mit, daß nach der veränderten Kapitelseintheilung
vom Dezember 1577 der Kapitelfond des Oberthnrganer Ka-

pitels an das Seetnpitel, derjenige des Steckborner an das

Weinfelder übergegangen ist, dasjenige von Frauenfeld dagegen

denselben behalten hat und die zwei neuen Mitglieder (Pfyn
und Hüttweilenl sich mit nur 10 Fr. in denselben einkaufen

konnten. Im.Fahr 1505 war das Permögen deS Kapitelfonds
Frauenfeld 0151 Fr. 9N Ots., der des Kapitels Steckborn

1970 Fr. 20 Uts. und der des oberthurganischen 1063 Fr.
55 Ots.

Was die thurgauisehen katholischen Kapitel betrifft, so ist

früher berichtet worden, daß die thnrgauischen Geistlichen, die

vormals zum Kapitel St. Galleu und Wnl gehört hatten, nach

1532 sich wieder demselben angeschlossen und die andern Geist-

lichen aus den ehemaligen zwei Kapiteln Frauenfeld und Steck-

born ein gemeinsames Kapitel errichtet haben, welches Kapitel

Franenfeld hieß und noch so genannt wird. Seit der Revolution
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(1798) besuchten die thurgauischen Kapitularen im St. Galler
und Wyler Kapitel dasselbe nicht weiter. Laut bischöflicher Ver-

ordnung vom 7. Juli 1808 wurde ein neues Kapitel, das den

Namen Kapitel Arbon erhielt, aus denselben gegründet, das

sich und unter Leitung des Dekans des Kapitels Frauenfeld-
Steckborn den 9. August dieses Jahres konstituierte und fol-
gende Kapitelsoffizianten wählte: 1. als Dekan: Pfarrer Psi-
ster in Sommeri und 2. als Kammerer: Pfarrer Dutli in

Heiligkreuz.
Die ehemaligen thurgauischen katholischen Glieder des St.

Galler oder Rorschacher Kapitels erhielten bei der Theilung
des Kapitelfonds (4923 Gulden 34 Kreuzer) als Auslösung
360 Gulden (19. Juni 1809). Aus dem ehemaligen Kapitel
St. Gallen-Rorschach bildeten sich damals noch andere neue

Kapitel. Die überrheinischen Pfarrer, die seit alten Zeiten
dazu gehört hatten, trennten sich schon 1788 und schlössen sich

dem neuen Bregenzer Landkapitel an.

Schließlich theilen wir noch das Verzeichnis der Dekane

der thurgauischen evangelischen Kapitel seit 1633 mit:
1) Dekane des Frauenfelder Kapitels:
1632 Hans Konrad Wonlich in Lustorf (erster von der

Zürcher Synode gewählter Dekan) ; 1656 Hans Jakob Lavater

(Vater) in Gachnang; 1685 David Wiesendanger in Sirnach;
1693 Franz Kaufmann in Kirchberg; 1708 Hans Heinrich
Lavater (Sohn) in Gachnang; 1725 Rudolf Huber in Aa-

wangen; 1733 Johannes Nabholz in Frauenfeld; 1744 Chri-
stoph Lavater in Gachnang; 1749 Kaspar Hofmeister (Vater)
in Lustorf; 1766 Salomon Wyß in Ellikon; 1787 Felir Hof-
meister (Sohn) in Aawangen; 1796 Heinrich Blaß in Gach-

nang, der letzte von der Zürcher Synode gewühlte Dekan. Die

folgenden Dekane wählte das Kapitel: 1801 Heinrich Fries
in Kirchberg; 1811 Ulrich Zwingli in Lustorf 1831). Die
Stelle blieb bis 1833 unbesetzt; dann wurde gewählt den 24.



85

April 1833: Johannes Meßmer in Kirchberg (resignierte);
1853 Joh. Konrad Ammann in Hüttlingen (resignierte) ; 1862

Joh. Ulrich Ernst in Aawangen (resigniertes: 1865 Alfred Aepli
in Gachnang.

2) Dekane des Steckborner Kapitels:
1633 Johannes Grob in Weinfelden (erster von der Zürcher

Synode gewählter Dekan); 1636 Ehristoph Kesselring in Wi-
goldingen: 1662 Hans Jakob Koch in Nennforn; 1687 Pe-

lagius Freihofer in Tägerwilen; 1693 Jakob Albertin in Er-
inatingen: 1695 Hans Jakob Müller in Mürstetten; 1696

Johannes Lavater (Pater) in Nennforn; 1725 Hans Jakob

Beyel in Wigoldingen; 1747 Hans Ulrich Nötzli in Wein-

felden; 1754 Jakob Lavater (Sohn) in Nennforn; 1758 Joh.
Heinrich Werdmüller in Weinfelden; 1'772 Joh. Heinrich Kilch-
sperger in Wigoldingen; er ist der letzte von der Zürcher Sy-
node gewählte Dekan. Dann wurden vom Kapitel gewählt:
1801 Jakob Gutmann; 1813 Christoph Locher in Wigoldingen;
1833 Joh. Ulrich Benker, zweiter Pfarrer in Dießenhofen (re-
signierte); 1852 Joh. Kaspar Mörikofer in Gottlieben (resig-

inerte); 1869 Kaspar Theodor Widmer in Wigoldingen (resig-

vierte); 1877 Joh. Konrad Künzler in Tägerwilen.
3) Dekane des oberthnrgauischen Kapitels:
1635 Hans Martin Jarner in Arbon (erster von der

Zürcher Synode gewählter Dekan); 1637 Heinrich Füsi in Bi-
schofszell; 1646 Konrad Sprüngli in Sulgen; 1663 Hans
Jakob Schädler in Langrickenbach; 1676 Bartholomäns AnHorn
in Bischosszell; 1678 Salomon Brenmvald in Keßwil; 1683

Hans Jakob Scherb in Bischosszell (resignierte); 1699 Bern-
hard Maag, Helfer in Bischosszell; 1705 Hans Jakob Meyer
in Bischosszell; 1723 Hans Georg Högger in Sitterdorf (re-

signierte); 1738 Leonhard Kesselring in Güttingen; 1741 Georg
Eollin in EgelShofen; 1771 Heinrich Breitinger in Arbon;
1793 Hans Jakob Steinfels in Kesiwil, letzter von der Zürcher
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Synode gewählter Dekan. Folgende Dekane wählte das Ka-

pitel: 1804 Balthasar Wafer in Neukirch-Egnach; 1817 Hans
Kaspar Däniker in Bischosszell; 18Z5 Hans Konrad Ammann

in Snlgen; 1840 Joh. Adain Pnpikofer, Helfer in Bischofs-

zellz 1862 Karl Friedrich Steiger in Egelshofen i resignierte

1875); 1875 Joh. Georg Kreis in Snlgen.

H. G. Sulzberger, Pfarrer.

Die tyurgauischen Synoden
seit der Reformation.

I. Mhmld der steforimitioiisjelt <1528 bis 1531».

Bei den für den Sieg der schweizerischen Reformation
wichtigen Religionsgesprüchen oder Disputationen, die im Jahr
15,22 in Zürich stattfanden, wurden nebst Abgeordneten der

Regierungen des betreffenden und anderer eidgenössischer Kan-

tone die Landesgeisttichen, sonne andere auswärtige Geistliche

und Vertreter des Landesbischofs eingeladen und unter den

geistlichen Gliedern die streitig gewordenen Kirchenlehren be-

sprachen und darüber disputiert. Erst nach dem Siege der

Reformation in Bern wagte Zwingli, um das Kirchenwesen

in der Lehre, Gottesdienst und Verfassung streng einheitlich ein-

zurichten und zu orduen und einen musterhaften geistlichen

Stand in Lehre und Leben zu haben, mit Bewilligung der

Zürcher Regierung das Institut der Synoden daselbst einzu-

führen, ein seither der reformierten Kirche eigenthümlich geblie-

benes Institut. Damals wurde es etwa noch Disputation oder

auch Kapitel genannt, letzteres, weil es den bisherigen Landes-

kapiteln nachgebildet war; nur wurden auch hauptsächlich wegen
der Zensur Gemeindeglieder zu den Synodalsitzungen berufen.

Die Verhandlungsgegenstände derselben waren: l.das Synodal-
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